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Zensur und Lehrzucht 1mM Protestantismus
FEın Prospekt!

Lehrzucht und relig1öse Zensur: Di1e Begriffe sınd weıthin kontessionell konnotiert als
vermeıntliche Spezifika der röomiısch-katholischen Kırche. Nachdrücklich oilt demge-
genüber elementare protestantische Partizipationsansprüche reklamıieren. Als In-
IrumentTte der kirchlichen Identitätswahrung haben beide, Lehrzucht und Buchzensur,
den retormatorischen Gemeihnndeautbau nıcht 1Ur konstruktiv begleitet, sondern als dis-
Junktives Ursprungswiderfahrnis INnan denke die ( ausa Luther:1 1m Grunde über-
haupt erst ermöglıcht.

Di1e Geburt des Protestantismus AaLLS dem Ungeıst der Inquisıtion: Diese Entste-
hungserfahrung machten sıch die 4A45 der Retormatıion hervorgetretenen Kirchen auf
vielfache \We1se FEıgen Lehrzucht- oder, W1€ INnan se1t Begınn des 20 Jahrhunderts
moderater SCH pflegt, Lehrbeanstandungsverfahren stellen 1ne durchgehende NOTd
ecclesiae evangelicae dar? tast mochte INa  5 SCH VO Martın Luther (1483—1546) b1iıs
erd Ludemann (*”1946) Und auch die Vor- und Nachzensur relig1öser Schriften W alr

keineswegs, W1€ die einschlägigen Artıkel des über jeden Verdacht kontroverstheologı-
scher Bornmniertheit erhabenen evangelischen Handworterbuchs »(Dıie) Religion 1n (Je-
schichte und (Gegenwart« VOoO  5 der ersten (1913) b1iıs ZUFLF Jüngsten, vierten Auflage (2005)
suggerieren”, eın Monopol der katholischen Kırche, sondern wurde 1m Protestantismus
se1nerselts ausgreifend, treilich mehr t_ denn effektvoll, exekutiert“. Selbst regel-
rechte Indices Iibrorum prohibitorum halten die Archive der evangelischen Kirchenge-
schichte bereıt, beispielsweise 1n Sachsen und Brandenburg-Preußen. Protestantische
Zensur und Lehrzuchtverfahren: S1e sınd, kurzum, noch aum bemerkte, aber höchst
bemerkenswerte Indızıen einer realgeschichtlich tunktion.erenden Okumene!

Obschon sıch die beiden kiırchenrechtlichen Selbstschutzmafßnahmen 1n Absıcht und
Ausführung mannıgfach überlagern, duürtte sachdienlich se1n, ıhre geschichtliche
Konkretion nıcht integrativ, sondern diskursıv rekonstruleren. Dass dabei über
1ne holzschnittartige, zudem notgedrungen 1m deutschen Sprachraum verbleibende
Skizze aum hinausgehen kann, 1ST doppelter Dürftigkeit geschuldet: dem beschränkten
Vortragsformat ebenso W1€ dem noch ungleich beschränkteren Forschungsstand.

Vorgetragen 21 September 2007 auf der Studientagung > DDie Moderne VOTLr dem Tribunal der
Inquıisıition. Zensur 1Abweichender Meınungen und ıhre Geschichte« 1n Weıingarten.

Fur Sach- und Literaturübersicht vel Martın DAUR, Art. Lehrverpflichtung, ın:‘ IRFE 20,
1990, 6286238 Eilert HERMS Ul Art. Lehrbeanstandungs-/Lehrzuchtverfahren, 1n RGG* 5)
2002, 195—200

Johann arl FRIEDRICH, Art. Zensur, kırchliche, 1n RGG! 5) 1913, 27203 Albert Michael
KOENIGER, Arrt. Zensur, ın:‘ RGG* 5) 1931, 2096 Hans BARION, Art. Zensur, ın:‘ RGG) 6) 1962,

Anselm SCHUBERT, Art. Zensur Kırchengeschichtlich, 1n: RGG* 8) 2005, 18516
Fur Sach- und Literaturübersicht vel Siegfried BRAUFER/Heıiner LÜCK, Art. Zensur, ın:‘

IRFEFE 3 $ 2004, 633644
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Zensur und Lehrzucht im Protestantismus
Ein Prospekt1

Lehrzucht und religiöse Zensur: Die Begriffe sind weithin konfessionell konnotiert – als
vermeintliche Spezifika der römisch-katholischen Kirche. Nachdrücklich gilt es demge-
genüber elementare protestantische Partizipationsansprüche zu reklamieren. Als In-
strumente der kirchlichen Identitätswahrung haben beide, Lehrzucht und Buchzensur,
den reformatorischen Gemeindeaufbau nicht nur konstruktiv begleitet, sondern als dis-
junktives Ursprungswiderfahrnis – man denke an die Causa Lutheri – im Grunde über-
haupt erst ermöglicht.

Die Geburt des Protestantismus aus dem Ungeist der Inquisition: Diese Entste-
hungserfahrung machten sich die aus der Reformation hervorgetretenen Kirchen auf
vielfache Weise zu Eigen. Lehrzucht- oder, wie man seit Beginn des 20. Jahrhunderts
moderater zu sagen pflegt, Lehrbeanstandungsverfahren stellen eine durchgehende nota
ecclesiae evangelicae dar2 – fast möchte man sagen: von Martin Luther (1483–1546) bis
Gerd Lüdemann (*1946). Und auch die Vor- und Nachzensur religiöser Schriften war
keineswegs, wie die einschlägigen Artikel des über jeden Verdacht kontroverstheologi-
scher Borniertheit erhabenen evangelischen Handwörterbuchs »(Die) Religion in Ge-
schichte und Gegenwart« von der ersten (1913) bis zur jüngsten, vierten Auflage (2005)
suggerieren3, ein Monopol der katholischen Kirche, sondern wurde im Protestantismus
seinerseits ausgreifend, freilich mehr angst- denn effektvoll, exekutiert4. Selbst regel-
rechte Indices librorum prohibitorum halten die Archive der evangelischen Kirchenge-
schichte bereit, beispielsweise in Sachsen und Brandenburg-Preußen. Protestantische
Zensur und Lehrzuchtverfahren: Sie sind, kurzum, noch kaum bemerkte, aber höchst
bemerkenswerte Indizien einer realgeschichtlich funktionierenden Ökumene!

Obschon sich die beiden kirchenrechtlichen Selbstschutzmaßnahmen in Absicht und
Ausführung mannigfach überlagern, dürfte es sachdienlich sein, ihre geschichtliche
Konkretion nicht integrativ, sondern diskursiv zu rekonstruieren. Dass es dabei über
eine holzschnittartige, zudem notgedrungen im deutschen Sprachraum verbleibende
Skizze kaum hinausgehen kann, ist doppelter Dürftigkeit geschuldet: dem beschränkten
Vortragsformat ebenso wie dem noch ungleich beschränkteren Forschungsstand.

1 Vorgetragen am 21. September 2007 auf der Studientagung »Die Moderne vor dem Tribunal der
Inquisition. Zensur abweichender Meinungen und ihre Geschichte« in Weingarten.
2 Für erste Sach- und Literaturübersicht vgl. Martin Daur, Art. Lehrverpflichtung, in: TRE 20,
1990, 628–638. – Eilert Herms u.a., Art. Lehrbeanstandungs-/Lehrzuchtverfahren, in: RGG4 5,
2002, 195–200.
3 Johann Karl F. Friedrich, Art. Zensur, kirchliche, in: RGG1 5, 1913, 2203. – Albert Michael
Koeniger, Art. Zensur, in: RGG2 5, 1931, 2096. – Hans Barion, Art. Zensur, in: RGG3 6, 1962,
1895f. – Anselm Schubert, Art. Zensur I. Kirchengeschichtlich, in: RGG4 8, 2005, 1836.
4 Für erste Sach- und Literaturübersicht vgl. Siegfried Bräuer/Heiner Lück, Art. Zensur, in:
TRE 36, 2004, 633–644.
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Protestantische Zensur

A) Wittenberge
Mıt der Erfindung und Perfektionierung des Buchdrucks wurde das spätmittelalterliche
Zensurwesen VOTL SaNnz NECUEC ıhrem Ausmafß unabsehbare Herausforderungen gestellt
Irotz engmaschiger werdenden Juristischen Reglementierung W LLL

beispielsweise 523 Nürnberg 11 Jahrliche Vereidigung der Drucker beschlossen
blieb angesichts der rasanıt tortschreitenden Drucktechnik oft 1Ur noch die Möglichkeit
der LCENSUKTA VEDYAESTUA also des nachträglichen Verkauts- Besıtz und Lektüreverbots
bereıts publizierter Druckerzeugnisse b1iıs hın deren obrigkeitlicher Konfiszierung
und Makulierung

uch die 15 Junı 520 Luther CrSANSCHC Bannandrohungsbulle Exsurge
Domme verfügte 11n entsprechende Nachzensur Di1e iınkrimınıerten Texte des abtrün-
N Augustinermönchs sollten »alle sogleich nach ıhrer Veröffentlichung,
SIC siıch befinden durch die zuständigen Bischöte und andere ı Personen gesucht Öf-
tentlich und teierlich (GGegenwart der Geıtstlichkeit und des Volkes bel allen und jeder
angedrohten Strafe verbrannt werden«? Hıeronymus Aleander (1480—-1542) dem die
Veröffentlichung und Vollstreckung der Bulle Reich oblag, organ151erte bereıts
Oktober 520 Lowen öln und Luttich die ersten antılutherischen Buücherverbren-
NUNSCH, deren Erfolg allerdings, 111 INa  5 entsprechenden Augenzeugenbericht
ylauben, teıls auch auf sachwidrigen Ootıyven eruhte: Weıl die Dominikaner offenbar
ramıen auSseTIzZieN, trugen die Studenten nıcht alleın Lutherschritten herbeı, sondern
auch andere, ıhnen entbehrlich scheinende Bücher, »JCHhCr Reden Lehrers, der —-
dere das einschläfernd abgefafßte Werk des DPetrus Tartaretus und andere VO dieser
Ärt da{fß mehr Werke VO ıhren Autorıitäten verbrannt wurden als VO den Werken
Martın Luthers«

IDIT: der Offtentlichkeit hervorgerufene Verunsicherung Wl gleichwohl betraächt-
ıch Um 1hr wehren entschlossen sıch Luther und Phıiılipp Melanchthon (1497-1560)

entsprechenden Autodafe Fur den Morgen des 10 Dezember 520 Iuden SIC
ıhre Studenten C1M »Verbrennung gottloser Buücher des päpstlichen Rechts« VOTL
das östliche Stadttor kommen Der Zulauf Wl durchaus 110 Von anderen unbe-
merkt hat Luther dort auch SC1MN Exemplar der Bannandrohungsbulle die Flammen
geworfen

ach Abschluss des Wormser Reichstags 1521 1e1 arl 1555/6) das
Wormser Edikt ausgehen das über Luther die Reichsacht verhängte Schriften
auszuliefern kontiszieren und verbrennen gebot und überdies fur das ZESAMTE
Reichsgebiet 11 Vorzensur relig1öser Schritten eintührte Indem diese Zensurpflicht
dem Aufgabenbereich der landesherrlichen Urgane überstellt wurde W alr C1M erster
Schritt auf die kontessionskontorme Lenkung der territor1alen Publizistik Als
Rechtsinstrument der kalıserlichen Religionspolitik hatte das Wormser Edikt b1iıs ZU

Augsburger Religionsfrieden (1555) 11 nıcht unterschätzende Bedeutung, auch
WEn siıch längst nıcht tlächendeckend durchsetzen 1ef6 In Maınz Wl bereıts Ende
5720 öffentlichem Autruhr gekommen als Aleander der rheinıschen Domstadt C1M

Der Originaltext findet sıch bequemsten Dokumente ZUFr (‚ausa Luther] 1517
e1l Vom Augsburger Reichstag 15158 bıs ZU. Wormser Edıikt 1521 he DPeter FARBISCH

Erwın ISERLOH (Corpus Catholicorum 42) Munster 1991 304
Ie Reftormation Augenzeugenberichten he Helmar UNGHANS München 1980 02
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1. Protestantische Zensur

a) Wittenberg

Mit der Erfindung und Perfektionierung des Buchdrucks wurde das spätmittelalterliche
Zensurwesen vor ganz neue, in ihrem Ausmaß unabsehbare Herausforderungen gestellt.
Trotz einer immer engmaschiger werdenden juristischen Reglementierung – so wurde
beispielsweise 1523 in Nürnberg eine jährliche Vereidigung der Drucker beschlossen –
blieb angesichts der rasant fortschreitenden Drucktechnik oft nur noch die Möglichkeit
der censura repraesiva, also des nachträglichen Verkaufs-, Besitz- und Lektüreverbots
bereits publizierter Druckerzeugnisse bis hin zu deren obrigkeitlicher Konfiszierung
und Makulierung.

Auch die am 15. Juni 1520 gegen Luther ergangene Bannandrohungsbulle Exsurge
Domine verfügte eine entsprechende Nachzensur: Die inkriminierten Texte des abtrün-
nigen Augustinermönchs sollten »alle sogleich nach ihrer Veröffentlichung, wo immer
sie sich befinden, durch die zuständigen Bischöfe und andere [...] Personen gesucht, öf-
fentlich und feierlich in Gegenwart der Geistlichkeit und des Volkes bei allen und jeder
angedrohten Strafe verbrannt werden«5. Hieronymus Aleander (1480–1542), dem die
Veröffentlichung und Vollstreckung der Bulle im Reich oblag, organisierte bereits im
Oktober 1520 in Löwen, Köln und Lüttich die ersten antilutherischen Bücherverbren-
nungen, deren Erfolg allerdings, will man einem entsprechenden Augenzeugenbericht
glauben, teils auch auf sachwidrigen Motiven beruhte: Weil die Dominikaner offenbar
Prämien aussetzten, trugen die Studenten nicht allein Lutherschriften herbei, sondern
auch andere, ihnen entbehrlich scheinende Bücher, »jener Reden eines Lehrers, der an-
dere das so einschläfernd abgefaßte Werk des Petrus Tartaretus und andere von dieser
Art, so daß mehr Werke von ihren Autoritäten verbrannt wurden als von den Werken
Martin Luthers«6.

Die in der Öffentlichkeit hervorgerufene Verunsicherung war gleichwohl beträcht-
lich. Um ihr zu wehren, entschlossen sich Luther und Philipp Melanchthon (1497–1560)
zu einem entsprechenden Autodafé. Für den Morgen des 10. Dezember 1520 luden sie
ihre Studenten ein, zu einer »Verbrennung gottloser Bücher des päpstlichen Rechts« vor
das östliche Stadttor zu kommen. Der Zulauf war durchaus enorm. Von anderen unbe-
merkt, hat Luther dort auch sein Exemplar der Bannandrohungsbulle in die Flammen
geworfen.

Nach Abschluss des Wormser Reichstags 1521 ließ Karl V. (1519–1555/6) das
Wormser Edikt ausgehen, das über Luther die Reichsacht verhängte, seine Schriften
auszuliefern, zu konfiszieren und zu verbrennen gebot und überdies für das gesamte
Reichsgebiet eine Vorzensur religiöser Schriften einführte. Indem diese Zensurpflicht
dem Aufgabenbereich der landesherrlichen Organe überstellt wurde, war ein erster
Schritt auf die konfessionskonforme Lenkung der territorialen Publizistik getan. Als
Rechtsinstrument der kaiserlichen Religionspolitik hatte das Wormser Edikt bis zum
Augsburger Religionsfrieden (1555) eine nicht zu unterschätzende Bedeutung, auch
wenn es sich längst nicht flächendeckend durchsetzen ließ. In Mainz war es bereits Ende
1520 zu öffentlichem Aufruhr gekommen, als Aleander in der rheinischen Domstadt ein

5 Der Originaltext findet sich am bequemsten in: Dokumente zur Causa Lutheri (1517–1521),
2. Teil: Vom Augsburger Reichstag 1518 bis zum Wormser Edikt 1521, hg. v. Peter Fabisch u.
Erwin Iserloh (Corpus Catholicorum 42), Münster 1991, 394.
6 Die Reformation in Augenzeugenberichten, hg. v. Helmar Junghans, München 21980, 93.
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antılutherisches Autodaft& OTSanısSıcrech versuchte Und AaLLS Straßburg zab C1M

knappes Jahr Spater berichten >Luthers Bucher werden auf dem Markt Tischen
teilgehalten während unmıiıttelbar daneben die katserlichen und päpstlichen Erlasse —-

geschlagen siınd die den Verkauf dieser Bucher verbileten«
In den Anfangsjahren der 502 gegründeten Leucorea zab Wıttenberg keine

OrFTSansassıgel Buchproduktion Der Druckbetriehb eröffnete 508 noch elf Jahre
Spater mMUuUSSTIeEN die Wıttenberger Theologen ıhren Kurfürsten bıtten das heimıische
Druckergewerbe expandıeren nıcht länger auf den umstandlichen Produktions-
OrT Leıipzıg ANSCWICSCH SC1MN

Friedrich der Weılse schien die Buchzensur anfangs 1Ur sporadısch
wahrgenommen haben SO verbot Verwels auf den öftentlichen Frieden den

wahren gelte Herbst 1521 11 Albrecht VO Maınz gerich-
teie Schrift Luthers. Als Wıttenberg die VOoO Nürnberger Reichsregiment 523 VC1-

fügte allgemeıine Vorzensur übernommen wurde, iLLMMTLTE der Retormator dieser Aufla-
C ausdrücklich Z, alleın Übersetzung des Neuen Testaments wollte davon
AUSSCHOMTLE wı1ıssen!

Der bekannte Zensurvermer 4A45 Wıttenberg tindet sıch Ende der ohl
August 523 erschienenen Schrift Luthers Das szebend Capıtel Payılı den ( ‚Or1IN-
+hern und lautet WIC folgt

Am eN. ol yderman uff eyn mal WUESSCHL, das alles, UÜUASN NL HECVILCHFE UWUWHSSEH und ” ıllen AU”SN

gehet das solchs U durch die, sich ZEDUNTET besichtigt 265% ULE nıcht alleyn Keyserlichs,
sondern uch (nı ersitet befelh und Ordnung ynnhelt WAas Dber hynder HET
derstwwo ausgehet ol HEF billich nıcht gerechnet werden

Dieser Zensurvermer 1ST mındestens vierfacher Hınsıcht bemerkenswert Zum
SLAaMMT VOoO AÄAutor und noch nıicht, WIC dann Spater, VO Zensor. Zum andern
dokumentiert die vorbehaltlose Bereitschaft Luthers, sıch dem katserlichen Zensurge-
bot unterwerten. Ferner betont die nahtlose Übereinstimmung VO unıversitarer
Aufsicht und reichsrechtlicher Ordnung. Schliefßlich deutet der letzte Sat7z des Vermerks

dass Luther die Zensurauflage offenbar nıcht als Beschränkung, sondern egen-
teıl als 11n den AÄAutor schützende Authentizıitätsgarantie ansah

Im Verlauf der 1520er Jahre 1ST die Zensur Wıttenberg selbstverständlich
geworden und scheint gemäfßs der thematıischen Ausrichtung Schriftft jeweıils VO

der VICI Fakultäten vollstreckt worden SC1MN Hauptgutachter auf theologischer
Seıte W alr zunachst Johannes Bugenhagen Spater Melanchthon Das Je-
NC trühesten Zensurvermer aufscheinende Identitätsbewusstsein hielt der ZuL-
achterlichen Empfehlung auswarltıgen Manuskrıpts schrieb Bugenhagen 1524 Es
ST VO  x MUNTZE das ST WE Ypflegen leren UuUN schreyben‘ Wer nıcht VO  x

Ebd
/ıtat nach Hans SCHUTZ Verbotene Bücher Eıne Geschichte der Zensur VO Homer bıs

Henry Miıller München 1990 30 (Der Rückverweıs des Verfassers auf UNGHANS Augenzeugen-
berichte \ wıe Anm 6]) 1e1 sıch nıcht verılizieren

Hans DPeter HASSE Bücherzensur der Unwversıität Wıttenberg Jahrhundert 700
Jahre Wittenberg Stadt Unmwversität Retformation Im Auftrag der Lutherstadt Wıttenberg,
he Stefan (J)EHMIG Wıttenberge 1995 187 2172 hıer 189

Ebd 189 193
11 147

147) 12 15
13 HASSE Bücherzensur (wıe Anm 195
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antilutherisches Autodafé zu organisieren versuchte7. Und aus Straßburg gab es ein
knappes Jahr später zu berichten: »Luthers Bücher werden auf dem Markt an Tischen
feilgehalten, während unmittelbar daneben die kaiserlichen und päpstlichen Erlasse an-
geschlagen sind, die den Verkauf dieser Bücher verbieten«8.

In den Anfangsjahren der 1502 gegründeten Leucorea gab es in Wittenberg keine
ortsansässige Buchproduktion. Der erste Druckbetrieb eröffnete 1508, noch elf Jahre
später mussten die Wittenberger Theologen ihren Kurfürsten bitten, das heimische
Druckergewerbe zu expandieren, um nicht länger auf den umständlichen Produktions-
ort Leipzig angewiesen zu sein9.

Friedrich der Weise (1486–1525) schien die Buchzensur anfangs nur sporadisch
wahrgenommen zu haben. So verbot er unter Verweis auf den öffentlichen Frieden, den
es zu wahren gelte, im Herbst 1521 eine gegen Albrecht von Mainz (1513–1545) gerich-
tete Schrift Luthers. Als in Wittenberg die vom Nürnberger Reichsregiment 1523 ver-
fügte allgemeine Vorzensur übernommen wurde, stimmte der Reformator dieser Aufla-
ge ausdrücklich zu; allein seine Übersetzung des Neuen Testaments wollte er davon
ausgenommen wissen10.

Der erste bekannte Zensurvermerk aus Wittenberg findet sich am Ende der wohl im
August 1523 erschienenen Schrift Luthers Das siebend Capitel S. Pauli zu den Corin-
thern11 und lautet wie folgt:

Am end soll yderman auff eyn mal wissen, das alles, was mit meynem wissen und willen aus
gehet, das solchs zuvor durch die, so sich gepürt, besichtigt ist, wie nicht alleyn Keyserlichs,
sondern auch unser Universitet befelh und ordnung ynnhelt. Was aber hynder myr an-
derswo ausgehet, soll myr billich nicht zu gerechnet werden12.

Dieser Zensurvermerk ist in mindestens vierfacher Hinsicht bemerkenswert. Zum einen
stammt er vom Autor und noch nicht, wie dann später, von einem Zensor. Zum andern
dokumentiert er die vorbehaltlose Bereitschaft Luthers, sich dem kaiserlichen Zensurge-
bot zu unterwerfen. Ferner betont er die nahtlose Übereinstimmung von universitärer
Aufsicht und reichsrechtlicher Ordnung. Schließlich deutet der letzte Satz des Vermerks
an, dass Luther die Zensurauflage offenbar nicht als Beschränkung, sondern im Gegen-
teil als eine den Autor schützende Authentizitätsgarantie ansah.

Im weiteren Verlauf der 1520er Jahre ist die Zensur in Wittenberg selbstverständlich
geworden und scheint, gemäß der thematischen Ausrichtung einer Schrift, jeweils von
einer der vier Fakultäten vollstreckt worden zu sein. Hauptgutachter auf theologischer
Seite war zunächst Johannes Bugenhagen (1485–1558), später Melanchthon. Das in je-
nem frühesten Zensurvermerk aufscheinende Identitätsbewusstsein hielt an; in der gut-
achterlichen Empfehlung eines auswärtigen Manuskripts schrieb Bugenhagen 1524: Es
ist von unser muntze, das ist, wie wyr pflegen zu leren und schreyben13. Wer nicht von

7 Ebd., 94.
8 Zitat nach Hans J. Schütz, Verbotene Bücher. Eine Geschichte der Zensur von Homer bis
Henry Miller, München 1990, 39. (Der Rückverweis des Verfassers auf Junghans, Augenzeugen-
berichte [wie Anm. 6], ließ sich nicht verifizieren.)
9 Hans-Peter Hasse, Bücherzensur an der Universität Wittenberg im 16. Jahrhundert, in: 700
Jahre Wittenberg. Stadt [–] Universität [–] Reformation. Im Auftrag der Lutherstadt Wittenberg,
hg. v. Stefan Oehmig, Wittenberg 1995, 187–212, hier: 189.
10 Ebd., 189–193.
11 WA 12; 92–142.
12 WA 12; 142, 8–12 (1523).
13 Hasse, Bücherzensur (wie Anm. 9), 195.
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NUNTZE Wl wurde Wıttenberg auch nıcht verlegt Di1e fruhen retormatorischen
Seitenabspaltungen ekamen diese Gesinnungswacht unnachsichtig SPUrCch Thomas
untzer und Getährten hatten Ö uüuhe auswartıgen Drucke-

unterzukommen!*
Irgendwann zwıischen 529 und 539 wurde Luther MI1L kurfüurstlicher Billigung VO

der unıvyersitaren Zensurauflage efreıt Indessen sa h sıch der Landesherr etliche ale
veranlasst dem kräftig austeilenden Retormator gegenüber eorg VOoO  5 Sachsen O—

WIC überhaupt türstliche Personen strikte Mäfßigung aufzuerlegen Am 10
Maı 539 beauftragte SC1IHNCNMN Rat Gregor VOoO  5 Bruück IMOSC MI1L dem
prom1nenten Polemiker fuglich reden, aut dass Leber andechtiger Er \ Herr| Mar-
E1 Luther, doctor, WAN auserhalb gotlicher schrift(en ST ON DY1MAL sachen sind
l ohne) druck nıchts ausgehen Passe!.

Kursachsen
In der zweıten Halfte des 16 Jahrhunderts unterlag die Ausgestaltung der reichsrechtli-
chen Zensurbestimmungen den jeweiligen territor1ialen Gegebenheıiten Fur Kursach-
SCMH erötffnete das kurtürstliche Mandat VO 10 Januar 549 Abschnitt der
Zensurgeschichte Unter ausdrücklicher Berufung auf die kalıserlichen (Jesetze verbot
alle Druckerzeugnisse denen Personen geschmäht oder herabgesetzt werden und
machte jeder Veröffentlichung die Nennung VO Vertassernamen und Druckort ZULF
Pflicht Dass den tolgenden 30 Jahren mındestens sechs weltere siınnentsprechende
Betehle AUSSINSCH duürtte W Zweıtel der Eftizienz der kursaächsischen
Zensurauflagen erlauben Gleichwohl etrieb Kurfüurst August kon-
SEquENLEN Ausbau des kontessionskontormen landesherrlichen Zensurrechts Se1ıt 569
siınd entsprechende Indices aktenkundig, 15/4 wurde das Zensurwesen Konsıistorium
zentralisiert

Di1e Konkordientormel (1577) verlangte 11n lückenlose Vorzensur aller theologi-
schen Schritten!” tlankierende Bestimmungen lieterten die jeweiligen Kirchenordnun-
SCH Neben politisch verdächtigen Tiıteln VOTL allem die Werke VO heterodoxen
AÄAutoren WIC Valentin VWeigel Jacob Böhme oder der
Schwenckteldianer das Fadenkreuz der Zensur!® Di1e kursächsischen Buchhändler
wurden E1d daraut verpflichtet keıine Druckerzeugnisse vertreıiben die der ‚—
YeCn lauttern YTeCINeN lchre dieser ırchen ndt schulen lchre mder sind!? und ıhre Fın-
käute auf der Frankfurter Buchmesse jeweıils aktuellen Index Iibrorum prohibitorum

orientieren“ Alleın den Theologieprofessoren blieb zugestanden ZU Zweck der
CISCHCH Urijentierung auch als häretisch verwortene Druckerzeugnisse beziehen

BRAUER/LUCK Zensur (wıe Anm 637
15 HASSE Bücherzensur (wıe Anm 711#

[JERS Zensur theologıscher Bücher Kursachsen konftessionellen Zeitalter Stuchen ZUFTF
kursächsischen Lıteratur und Religionspolitik den Jahren 1569 bıs 1575 (Arbeiten ZUFTF Kırchen-
und Theologiegeschichte Leipz1ıg 2000

BSLK 761 16 4A7
18 BRAUER/LUCK Zensur (wıe Anm 637 44 46

HASSE Bücherzensur (wıe Anm 08
20 Bemerkenswerterweise enthielten dAie (nıcht gedruckten sondern L1Ur handschrittlich verbrei-
teten) kursächsischen Sperrverzeichnisse lediglich Werke VOo dissentierenden Protestanten dage-
SCH keine Tıtel VOo altgläubigen utoren ob deren Achtung Aals selbstverständlich VOFaUSSESCLZL
war” (vel HASSE Zensur \ wıe Anm 16|, 55)
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unser muntze war, wurde in Wittenberg auch nicht verlegt. Die frühen reformatorischen
Seitenabspaltungen bekamen diese Gesinnungswacht unnachsichtig zu spüren; Thomas
Müntzer (1489–1525) und seine Gefährten hatten sogar Mühe, in auswärtigen Drucke-
reien unterzukommen14.

Irgendwann zwischen 1529 und 1539 wurde Luther mit kurfürstlicher Billigung von
der universitären Zensurauflage befreit. Indessen sah sich der Landesherr etliche Male
veranlasst, dem kräftig austeilenden Reformator gegenüber Georg von Sachsen (1500–
1539) wie überhaupt gegen fürstliche Personen strikte Mäßigung aufzuerlegen. Am 10.
Mai 1539 beauftragte er seinen Rat Gregor von Brück (1485–1557), er möge mit dem
prominenten Polemiker fuglich reden, auf dass vnser lieber andechtiger Er [Herr] Mar-
tin Luther, doctor, [...] was auserhalb gotlicher schrift(en) ist vnd priuat sachen sind an
[ohne] vnser vorwissen im druck nichts ausgehen lasse15.

b) Kursachsen

In der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts unterlag die Ausgestaltung der reichsrechtli-
chen Zensurbestimmungen den jeweiligen territorialen Gegebenheiten. Für Kursach-
sen16 eröffnete das kurfürstliche Mandat vom 10. Januar 1549 einen neuen Abschnitt der
Zensurgeschichte. Unter ausdrücklicher Berufung auf die kaiserlichen Gesetze verbot es
alle Druckerzeugnisse, in denen Personen geschmäht oder herabgesetzt werden und
machte jeder Veröffentlichung die Nennung von Verfassernamen und Druckort zur
Pflicht. Dass in den folgenden 30 Jahren mindestens sechs weitere sinnentsprechende
Befehle ausgingen, dürfte einen gewissen Zweifel an der Effizienz der kursächsischen
Zensurauflagen erlauben. Gleichwohl betrieb Kurfürst August (1553–1586) einen kon-
sequenten Ausbau des konfessionskonformen landesherrlichen Zensurrechts. Seit 1569
sind entsprechende Indices aktenkundig, 1574 wurde das Zensurwesen im Konsistorium
zentralisiert.

Die Konkordienformel (1577) verlangte eine lückenlose Vorzensur aller theologi-
schen Schriften17, flankierende Bestimmungen lieferten die jeweiligen Kirchenordnun-
gen. Neben politisch verdächtigen Titeln gerieten vor allem die Werke von heterodoxen
Autoren wie Valentin Weigel (1533–1588), Jacob Böhme (1575–1624) oder der
Schwenckfeldianer in das Fadenkreuz der Zensur18. Die kursächsischen Buchhändler
wurden unter Eid darauf verpflichtet, keine Druckerzeugnisse zu vertreiben, die der wa-
ren lauttern reinen lehre dieser kirchen vndt schulen lehre zu wider sind19, und ihre Ein-
käufe auf der Frankfurter Buchmesse am jeweils aktuellen Index librorum prohibitorum
zu orientieren20. Allein den Theologieprofessoren blieb zugestanden, zum Zweck der
eigenen Orientierung auch als häretisch verworfene Druckerzeugnisse zu beziehen.

14 Bräuer/Lück, Zensur (wie Anm. 4), 637, 5–9.
15 Hasse, Bücherzensur (wie Anm. 9), 211f.
16 Ders., Zensur theologischer Bücher in Kursachsen im konfessionellen Zeitalter. Studien zur
kursächsischen Literatur- und Religionspolitik in den Jahren 1569 bis 1575 (Arbeiten zur Kirchen-
und Theologiegeschichte 5), Leipzig 2000.
17 BSLK 761, 36–42.
18 Bräuer/Lück, Zensur (wie Anm. 4), 637, 44–46.
19 Hasse, Bücherzensur (wie Anm. 9), 208.
20 Bemerkenswerterweise enthielten die (nicht gedruckten, sondern nur handschriftlich verbrei-
teten) kursächsischen Sperrverzeichnisse lediglich Werke von dissentierenden Protestanten, dage-
gen keine Titel von altgläubigen Autoren – ob deren Ächtung als selbstverständlich vorausgesetzt
war? (vgl. Hasse, Zensur [wie Anm. 16], 53–55).



ZENSUR UN EHRZUCHT ROTESTANIISMUS 103

Neben der landeskirchlichen Auftfsicht hielt die Wıttenberger theologische Fakultät
der eingespielten Zensurpraxı1s test und avancıerte damıt ZUFLF Wachterin über die Iu-

therische Orthodoxie. Mıiındestens WEel Melanchthon gerichtete Bucher wurden
560 verboten*!, und celbst die Nachdrucke VO Schriften der ersten Reformatorengene-
ratiıon unterlagen strikter Kontrolle, damıiıt nıcht NC leren ndt opınıones eingeflickett
ndt die Rechtschaffene Original ndt heuptbucher durch solchs FHickwergk entaweder
zerstumpffeldt oder ndt Sar m»erderbet meyrden??.

Fur Kursachsen als dem Multterland der Retormatıion 1ST das trühabsolutistische
protestantısche Zensurwesen einstweılen besten ertorscht. Dass die Verhältnisse 1n
anderen protestantıschen Terrıiıtorien davon nıcht wesentlich unterschieden T1, legen
entsprechende Untersuchungen Wuürttemberg, naherhin ZUFLF zensurpraktischen Ko-
operatıon zwıischen Regierung und Theologischer Fakultät nahe?*.

C) Zeitalter der Aufklärung
Im Zeıtalter der Aufklärung hat siıch die Zensurzuständigkeit zusehends Sakularısıiert.
Di1e protestantıschen Frömmigkeıitsbewegungen, namentlich der kıirchliche Pıe-
t1sSmus und die Neologie, trugen nachhaltig dazu bel, den Iutherisch-reformierten AÄAnta-
ZONISMUS entschärten und das protestantısche Pluralitätsbewusstsein tördern. Da-
durch konnten sıch 1n Kursachsen die Zensurmafßnahmen 1L  5 vorzugsweıse die
rückwärtsgewandten Pluralitätsverweigerer richten W1€ beispielsweise das Rezen-
S10NsOrgan Unschuldige Nachrichten des spätorthodoxen Dresdner Superintendenten
Valentin Ernst Löscher (1673—-1749). Weıiıterhin verboten wurden noch b1iıs 1n die
Halfte des 15 Jahrhunderts ANODNYVINC Publikationen, 736 das Lustspiel Dize Piıetiste-
VCY 17MN Fischbein-Rocke der Gottschedin (1713—-1762)“*. Pietistische AÄAutoren 1n
der Regel erst dann zensurgefährdet, WEn S1E sich, W1€ Friedrich Christoph Uetinger
(1702-1782) oder Phılıpp Matthäus ahn (1739-1790)*>, 1n mystische oder s dI separatıs-
tische Rıchtung bewegten. och celbst radıkalpietistische Publikationen W1€ die Historıze
Der Wiedergebohrnen(VO Johann Henrich Reıtz (1655—1720) oder die Berle-
burger Bıbel (1724) tanden, bevorzugt 1n kleinen Grafschaften, ıhre Verleger.

Unmiuittelbar nach seiınem Regierungsantrıtt hob Friedrich der Große (1740-1786) die
Zeıtungs-Zensur aut och die NECUC preufßische Toleranz ZUOS sıch schon bald ıhre

71 HASSE, Bücherzensur (wıe Anm 9 207
7 Ebd., 208
723 Gunther FRANZ, Bücherzensur und Irenıik. Dhie theologische Zensur 11771 Herzogtum Wurttem-
berg 1n der Konkurrenz VOo Unmversität und Regierung, 1n: Theologen und Theologie der Uni1-
Versıt. Tübingen. Beıträge Z.UF Geschichte der Evangelisch- Theologischen Fakultät, he V, Martın
BRECHT (Contubernium 15)) Tübingen 1977, 1231 Wolfgang WUST, C ensur als StUutLze VOo
StAAt und Kırche 1n der Frühmoderne. Augsburg, Bayern, Kurmaunz und Württemberge 11771 Ver-
oleich. Einführung Zeittatel Dokumente (Schriften der Philosophischen Fakultäten der Uniıver-
S1EÄL Augsburg 57)) München 1998 DERS., Kırche, Stadt und StAAt 11771 Schatten trühmoderner
CGensur, ın:‘ Relig10nspolıtik 1n Deutschland. Von der Frühen Neuzeıt bıs ZUFTF („egenwart, he V,

Anselm ORING-MANTEUFFEL urt NOWAK, Stuttgart 1999, SOo_1
24 Luse Adelgunde Vıictorie (OTTSCHED, Dhie Pietisterey 11771 Fischbein-Rocke. Oder dAje Doc-
tormäfßige Frau, he V, Wolfgang MARTENS, Stuttgart 1986 /Zu diesem Zensurkonflikt vgl Bodo
”LACHTA, Damnatur Toleratur Admuittutur. Stuchen und Dokumente Z.UF lıterarıschen Zensur
11771 158 Jahrhundert (Studıen und Texte Z.UF Sozialgeschichte der Literatur 43), Tübingen 1994, K8_LO4
25 Walter STÄBLER, Pietistische Theologie 11771 Verhör. Das 5System Philıpp Matthäus Hahns und
SEe1INE Beanstandung durch das württembergische Konsıistorium (Quellen und Forschungen ZUFTF

württembergischen Kırchengeschichte 11)) Stuttgart 1997
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Neben der landeskirchlichen Aufsicht hielt die Wittenberger theologische Fakultät
an der eingespielten Zensurpraxis fest und avancierte damit zur Wächterin über die lu-
therische Orthodoxie. Mindestens zwei gegen Melanchthon gerichtete Bücher wurden
1560 verboten21, und selbst die Nachdrucke von Schriften der ersten Reformatorengene-
ration unterlagen strikter Kontrolle, damit nicht neue leren vndt opiniones eingeflickett
vndt die Rechtschaffene Original vndt heuptbucher durch solchs flickwergk entweder
zerstumpffeldt oder gantz vndt gar verderbet werden22.

Für Kursachsen als dem Mutterland der Reformation ist das frühabsolutistische
protestantische Zensurwesen einstweilen am besten erforscht. Dass die Verhältnisse in
anderen protestantischen Territorien davon nicht wesentlich unterschieden waren, legen
entsprechende Untersuchungen zu Württemberg, näherhin zur zensurpraktischen Ko-
operation zwischen Regierung und Theologischer Fakultät nahe23.

c) Zeitalter der Aufklärung

Im Zeitalter der Aufklärung hat sich die Zensurzuständigkeit zusehends säkularisiert.
Die neuen protestantischen Frömmigkeitsbewegungen, namentlich der kirchliche Pie-
tismus und die Neologie, trugen nachhaltig dazu bei, den lutherisch-reformierten Anta-
gonismus zu entschärfen und das protestantische Pluralitätsbewusstsein zu fördern. Da-
durch konnten sich in Kursachsen die Zensurmaßnahmen nun vorzugsweise gegen die
rückwärtsgewandten Pluralitätsverweigerer richten wie beispielsweise gegen das Rezen-
sionsorgan Unschuldige Nachrichten des spätorthodoxen Dresdner Superintendenten
Valentin Ernst Löscher (1673–1749). Weiterhin verboten wurden noch bis in die erste
Hälfte des 18. Jahrhunderts anonyme Publikationen, so 1736 das Lustspiel Die Pietiste-
rey im Fischbein-Rocke der Gottschedin (1713–1762)24. Pietistische Autoren waren in
der Regel erst dann zensurgefährdet, wenn sie sich, wie Friedrich Christoph Oetinger
(1702–1782) oder Philipp Matthäus Hahn (1739–1790)25, in mystische oder gar separatis-
tische Richtung bewegten. Doch selbst radikalpietistische Publikationen wie die Historie
Der Wiedergebohrnen (1698ff.) von Johann Henrich Reitz (1655–1720) oder die Berle-
burger Bibel (1724) fanden, bevorzugt in kleinen Grafschaften, ihre Verleger.

Unmittelbar nach seinem Regierungsantritt hob Friedrich der Große (1740–1786) die
Zeitungs-Zensur auf. Doch die neue preußische Toleranz zog sich schon bald ihre

21 Hasse, Bücherzensur (wie Anm. 9), 207.
22 Ebd., 208.
23 Gunther Franz, Bücherzensur und Irenik. Die theologische Zensur im Herzogtum Württem-
berg in der Konkurrenz von Universität und Regierung, in: Theologen und Theologie an der Uni-
versität Tübingen. Beiträge zur Geschichte der Evangelisch-Theologischen Fakultät, hg. v. Martin
Brecht (Contubernium 15), Tübingen 1977, 123–194. – Wolfgang Wüst, Censur als Stütze von
Staat und Kirche in der Frühmoderne. Augsburg, Bayern, Kurmainz und Württemberg im Ver-
gleich. Einführung – Zeittafel – Dokumente (Schriften der Philosophischen Fakultäten der Univer-
sität Augsburg 57), München 1998. – Ders., Kirche, Stadt und Staat im Schatten frühmoderner
Censur, in: Religionspolitik in Deutschland. Von der Frühen Neuzeit bis zur Gegenwart, hg. v.
Anselm Döring-Manteuffel u. Kurt Nowak, Stuttgart 1999, 89–111.
24 Luise Adelgunde Victorie Gottsched, Die Pietisterey im Fischbein-Rocke. Oder die Doc-
tormäßige Frau, hg. v. Wolfgang Martens, Stuttgart 1986. Zu diesem Zensurkonflikt vgl. Bodo
Plachta, Damnatur – Toleratur – Admittitur. Studien und Dokumente zur literarischen Zensur
im 18. Jahrhundert (Studien und Texte zur Sozialgeschichte der Literatur 43), Tübingen 1994, 88–94.
25 Walter Stäbler, Pietistische Theologie im Verhör. Das System Philipp Matthäus Hahns und
seine Beanstandung durch das württembergische Konsistorium (Quellen und Forschungen zur
württembergischen Kirchengeschichte 11), Stuttgart 1992.
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renzen 1747 wurde den Berliner Druckern verboten un  TE Bucher produzie-
TE  - 749 verfügte C1M » Allzemeines Zensuredikt« wıeder die grundsätzliche Vorzensur
VO der treilich die Publikationen der UnıLversıtäiten der Akademıe der Wiıssen-
schatten freigestellt blieben?® Diese Zensurmafsnahmen wurden INSgECSaM vergleichs-

ıberal angewandt, der relig1öse Diskurs Wlr VO ıhnen allentalls Rande Lanı-
Di1e Wolfenbütteler Fragmente konnten ı Preußen ebenso ungehindert erscheinen

WIC die freisınnıgen Schriften Carl Friedrich Bahrdts (1740—-1792), und celbst die 4110 -

NYINC Veröffentlichung theologischer und relig1öser Druckwerke CrregiE längst keinen
Anstofß mehr

Der kirchenpolitische Klimawandel den Friedrich Wılhelm 11 (1786—-1797) heraut-
tührte Wl 1Ur VO episodischer Dauer Er personifizierte siıch Johann Christoph
Woellner (1732-1800)*/ den der NECUEC on1g sogleich ZU Chef des geistlichen epar-
ements beriet und überdies nobilitierte Das VO Woellner erlassene Religionsedikt (3
Juli das die theologische Aufklärung Preußen eindiämmen sollte ZUOS alsbald
weltere restriktive Mafßnahmen und Verordnungen nach sıch allen das beruüuch-

» Zensuredikt« (19 Dezember das erstmals wıeder 11 tächendeckende
Zensur 4ALLWIL1CS deren Einhaltung durch die 791 ınstallierte Woellner direkt unterstellte
Geistliche Immediat Examıinationskommission überwacht werden sollte Jedoch anders
als die Freunde der Aufklärung verstandlicherweise befürchtet hatten leben die durch
das Edıkt veranlassten Disziplinarmafßnahmen aut Einzeltälle beschränkt?® Als
Pfarrer Preußen verlor Johann Heınrich Schulz der siıch durch
modische Haartracht den Beınamen »Zopfschulz« ZUSCZOSCH hatte nach verwıick-
elten Zensurprozess September 793 SC1MN geistliches Amt Mıt dem Tod Friedrich
Wılhelms 11 797 endete auch die kirchenpolitische Reaktion Friedrich Wılhelm 111
(1797-1 840) SETIzZiE die bisherigen Mafsregeln sogleich außer Kraft und zab Woellner
dem etzten protestantischen Zensor ungnädigen Abschied

d} euzeıt UuUN Moderne
Seitdem tand den deutschen protestantıschen Kirchen 11n kıirchlich verantwortielie
oder beeintlusste Zensur nıcht mehr Di1e staatliıche Zensur aber SEIzZiE siıch tort
1L  5 treilich außerhalb jeder kirchlichen Zuständigkeit und trıeb den Diktaturen des
20 Jahrhunderts noch einmal hässliche Blüten Von der nationalsozialıstischen Zensur-
politık auf evangelischer Seıte vornehmlich arl Barth und E mil
runner 9Q— betrotfen, die geplante Neuauflage des 5Calwer Kirchenlexikons«
wurde ersti nach empfindlichen Zensureingriffen genehmigt“?. Die ı der 1)1)  v lückenlos
zentralistisch geregelte Vorzensur überwachte alle relıg1ösen und theologischen Publi-

726 Vel DPIACHTA Damnatur (wıe Anm 24) 106
Vel die komprimıierte, IN1L weıiterführenden Literaturhinweisen versehene Darstellung VOo

Albrecht BEUTEL Autfklärung Deutschland (Die Kırche iıhrer Geschichte O (zOöttingen
2006 308 4A07
8 SO Lrue dem retormierten Prediger Andreas Rıem 1749 die Publikation der Fragmente
ber Aufklärung Verweıs, dem Berlin Aanwesenden Hamburger Philosophen Heinrich
Wurtzer 1751 der Bemerkungen ber das Preufßische Religionsedikt hatte ausgehen lassen

sechswöchigen Gefängnisarrest C1M Aus der zweıährıgen Festungshaft dAje
das Religionsedikt verspottenden Lustspiels (Car] Friedrich BAHRDT Das Religionsedikt Lust-
spiel fünt Autfzügen EKıne Ökızze Von Nıcola1 dem Jüngeren Thenakel verbüßen MUSSLE,
wurde Bahrdt VOrZE1INS entlassen
0 BRAUER/LUCK Zensur (wıe Anm 640 24
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Grenzen: 1742 wurde den Berliner Druckern verboten, unzensierte Bücher zu produzie-
ren, 1749 verfügte ein »Allgemeines Zensuredikt« wieder die grundsätzliche Vorzensur,
von der freilich die Publikationen der Universitäten sowie der Akademie der Wissen-
schaften freigestellt blieben26. Diese Zensurmaßnahmen wurden insgesamt vergleichs-
weise liberal angewandt, der religiöse Diskurs war von ihnen allenfalls am Rande tan-
giert: Die Wolfenbütteler Fragmente konnten in Preußen ebenso ungehindert erscheinen
wie die freisinnigen Schriften Carl Friedrich Bahrdts (1740–1792), und selbst die ano-
nyme Veröffentlichung theologischer und religiöser Druckwerke erregte längst keinen
Anstoß mehr.

Der kirchenpolitische Klimawandel, den Friedrich Wilhelm II. (1786–1797) herauf-
führte, war nur von episodischer Dauer. Er personifizierte sich in Johann Christoph
Woellner (1732–1800)27, den der neue König sogleich zum Chef des geistlichen Depar-
tements berief und überdies nobilitierte. Das von Woellner erlassene Religionsedikt (3.
Juli 1788), das die theologische Aufklärung in Preußen eindämmen sollte, zog alsbald
weitere restriktive Maßnahmen und Verordnungen nach sich, allen voran das berüch-
tigte »Zensuredikt« (19. Dezember 1788), das erstmals wieder eine flächendeckende
Zensur anwies, deren Einhaltung durch die 1791 installierte, Woellner direkt unterstellte
Geistliche Immediat-Examinationskommission überwacht werden sollte. Jedoch anders,
als die Freunde der Aufklärung verständlicherweise befürchtet hatten, blieben die durch
das Edikt veranlassten Disziplinarmaßnahmen auf Einzelfälle beschränkt28. Als einziger
Pfarrer in Preußen verlor Johann Heinrich Schulz (1739–1823), der sich durch seine
modische Haartracht den Beinamen »Zopfschulz« zugezogen hatte, nach einem verwick-
elten Zensurprozess im September 1793 sein geistliches Amt. Mit dem Tod Friedrich
Wilhelms II. 1797 endete auch die kirchenpolitische Reaktion. Friedrich Wilhelm III.
(1797–1840) setzte die bisherigen Maßregeln sogleich außer Kraft und gab Woellner,
dem letzten protestantischen Zensor, ungnädigen Abschied.

 d) Neuzeit und Moderne

Seitdem fand in den deutschen protestantischen Kirchen eine kirchlich verantwortete
oder beeinflusste Zensur nicht mehr statt. Die staatliche Zensur aber setzte sich fort,
nun freilich außerhalb jeder kirchlichen Zuständigkeit, und trieb in den Diktaturen des
20. Jahrhunderts noch einmal hässliche Blüten. Von der nationalsozialistischen Zensur-
politik waren auf evangelischer Seite vornehmlich Karl Barth (1886–1968) und Emil
Brunner (1889–1966) betroffen, die geplante Neuauflage des »Calwer Kirchenlexikons«
wurde erst nach empfindlichen Zensureingriffen genehmigt29. Die in der DDR lückenlos
zentralistisch geregelte Vorzensur überwachte alle religiösen und theologischen Publi-

26 Vgl. Plachta, Damnatur (wie Anm. 24), 94–106.
27 Vgl. die komprimierte, mit weiterführenden Literaturhinweisen versehene Darstellung von
Albrecht Beutel, Aufklärung in Deutschland (Die Kirche in ihrer Geschichte 4/O2), Göttingen
2006, 398–402.
28 So trug dem reformierten Prediger Andreas Riem (1749–1814) die Publikation der Fragmente
über Aufklärung einen Verweis, dem in Berlin anwesenden Hamburger Philosophen Heinrich
Würtzer (1751–1835), der Bemerkungen über das Preußische Religionsedikt hatte ausgehen lassen,
einen sechswöchigen Gefängnisarrest ein. Aus der zweijährigen Festungshaft, die er wegen eines
das Religionsedikt verspottenden Lustspiels (Carl Friedrich Bahrdt, Das Religionsedikt. Lust-
spiel in fünf Aufzügen. Eine Skizze. Von Nicolai dem Jüngeren, Thenakel 1789) verbüßen musste,
wurde Bahrdt vorzeitig entlassen.
29 Bräuer/Lück, Zensur (wie Anm. 4), 640, 5–24.
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katiıonen auch den SOgeENaANNTEN Kirchenverlagen (Evangelische Verlagsanstalt Evan-
gelische Hauptbibelgesellschaft 51 Benno Verlag) Wıe grotesk diese Zensurauflagen

austallen konnten schon das kleine TI5 VO Vertasser muüundlich e-
teilte Exempel, das sich, zumındest der unbehelligten Posıition W esteuropaers,
herzhaft SOUTIEFEN  AAn 1e6ß Als Gerhard Ebelings (1912-2001) »Dogmatik des christlichen
Glaubens« (1 1979) ı ostdeutschen Lizenzausgabe erscheinen sollte, iınkrimınıerte

ANOÖDYVINC 11 IR-Zensor anderem die plakatıve Bemerkung, der Christus PrFac-
SCM5 SC1 celbst Pentagon und Kreml allgegenwärtig Jedoch W aS den Zensor VC1-

iLLMMTLTE W alr keineswegs die Ja der Tat diskussionswürdige Applikation der Ubıi-
quitätslehre sondern CINZ1S die darın VOrausgeSeTZLE Gleichwertigkeit der russischen
und amerıkanıschen Mılitärzentrale

e} Diskurszensur
Neben den uüblichen Zensurvollzügen wurde der Frühen euzeıt noch 11n andere
offenbar 1Ur aut protestantischer Seıte zeuübte Indizıierungsmethode praktiziert Diese
Methode die Ermangelung besseren Ausdrucks vielleicht Diskurszensur
geführt werden annn estand urz DESAQL darın dass C1M missliebiger ext un veramhn-
dert jedoch Verbund MI1L aburteilenden Kommentierung ZU Abdruck -
bracht wurde An ‚WeC1 prom1nenten Exempeln SC1 dieses Vertahren rasch ıllustriert

Im Februar 5720 erschien als offizielle Lehrzensur die VO Theologen der
UnıLversıtäiten öln und Lowen angefertigte Condemnatıio doctrinalis Iibrorum artını
Luther:° Auf der Grundlage der Herbst 518 bel Froben verötffentlichten Basler
Sammelausgabe SC1IHECETr lateinıschen Schritten wurden darın einzelne Lehraussagen Lu-
thers namentlich den Themen Bufte Ablass Fegefeuer Glaube und Werke diskus-
s1onslos verurteılt und 11 Ööftfentliche Verbrennung der herangezogenen Schriften -
tordert Bereıts Folgemonat besorgte Luther Nachdruck dieser Condemnatıo
und fügte 1hr 11n geharnischte Kespons10 be1?! In schärfstem Ton darın die —-

vemafte Lehrkompetenz der Kollegen zurück In den Fäallen Wılhelm VOoO  5 Ockham
Laurentius Valla (1407-1457) 1CO della Mıiırandola Faber

Stapulensıs (1455/60-1536) TAaSmusSs VOoO  5 Rotterdam (1466/9-1536) und anderer Theo-
logen habe sıch die Fragwürdigkeıit unıversitarer Lehrzensur bereıts vielfach
Hınsıchtlich der ıhn betreffenden Aburteilung beklagt Luther selbsternannten
Rıchter ındem SIC ıhn ohne jeden Schriftbeweis verketzerten weder der VO —
turliıchen Recht geforderten VIA charıtatıs noch, da SIC Vorteld der öffentlichen Be-
schuldigung keine persönliche Verständigung gesucht hätten, der 1 Mt 18 gebotenen
VIA christianı gefolgt. An den CISCHCH Positionen hält Luther, einzelnes 1C-
rend, unbeırrt test: Gegner, kontert abschätzıg, verstunden weder Christus noch
Arıstoteles 385—322 Chr.) Ja nıcht einmal ıhre CISCHCH Meınungen Der publizisti-
sche Erfolg dieser Diskurszensur W alr betrachtlich In humanıstischen reisen verspOL-
teie INnan das AaLLS öln und Lowen Cr SANSCIIC Lehrurteil kursäachsischen Hoft hatte
INa  5 zunachst dr fur 11n Satıre der Erasmıaner gehalten ( .rotus Rubeanus (um
1480-1545) übermuittelte SC1IHNCN Beitall direkt Luther*? der vorsichtige TASmMUS

30 1/4 180 /Zu d1iesem Vorgang vgl Martın BRECHT Martın Luther Bd eın Weg ZUFTF
Reformation 1483 1521 Stuttgart 1981 E 3724 Reinhard SCHWARZ Luther (Die Kıirche ıh-
TCT Geschichte 3/1) (zOöttingen 1986 74$
31 WA G 181 195
37 WARB2 / O17 (28 Aprıl 1520)
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kationen, auch in den sogenannten Kirchenverlagen (Evangelische Verlagsanstalt, Evan-
gelische Hauptbibelgesellschaft, St. Benno-Verlag). Wie grotesk diese Zensurauflagen
mitunter ausfallen konnten, zeigt schon das kleine, mir vom Verfasser mündlich mitge-
teilte Exempel, das sich, zumindest in der unbehelligten Position eines Westeuropäers,
herzhaft goutieren ließ. Als Gerhard Ebelings (1912–2001) »Dogmatik des christlichen
Glaubens« (11979) in einer ostdeutschen Lizenzausgabe erscheinen sollte, inkriminierte
der anonyme DDR-Zensor unter anderem die plakative Bemerkung, der Christus prae-
sens sei selbst in Pentagon und Kreml allgegenwärtig. Jedoch was den Zensor ver-
stimmte, war keineswegs die – ja in der Tat diskussionswürdige – Applikation der Ubi-
quitätslehre, sondern einzig die darin vorausgesetzte Gleichwertigkeit der russischen
und amerikanischen Militärzentrale.

e) Diskurszensur

Neben den üblichen Zensurvollzügen wurde in der Frühen Neuzeit noch eine andere,
offenbar nur auf protestantischer Seite geübte Indizierungsmethode praktiziert. Diese
Methode, die, in Ermangelung eines besseren Ausdrucks, vielleicht unter Diskurszensur
geführt werden kann, bestand, kurz gesagt, darin, dass ein missliebiger Text unverän-
dert, jedoch im Verbund mit einer aburteilenden Kommentierung zum Abdruck ge-
bracht wurde. An zwei prominenten Exempeln sei dieses Verfahren rasch illustriert.

Im Februar 1520 erschien, als erste offizielle Lehrzensur, die von Theologen der
Universitäten Köln und Löwen angefertigte Condemnatio doctrinalis librorum Martini
Lutheri30. Auf der Grundlage der im Herbst 1518 bei Froben veröffentlichten Basler
Sammelausgabe seiner lateinischen Schriften wurden darin einzelne Lehraussagen Lu-
thers, namentlich zu den Themen Buße, Ablass, Fegefeuer, Glaube und Werke, diskus-
sionslos verurteilt und eine öffentliche Verbrennung der herangezogenen Schriften ge-
fordert. Bereits im Folgemonat besorgte Luther einen Nachdruck dieser Condemnatio
und fügte ihr eine geharnischte Responsio bei31. In schärfstem Ton weist er darin die an-
gemaßte Lehrkompetenz der Kollegen zurück: In den Fällen Wilhelm von Ockham
(1285–1347), Laurentius Valla (1407–1457), Pico della Mirandola (1463–1494), Faber
Stapulensis (1455/60–1536), Erasmus von Rotterdam (1466/9–1536) und anderer Theo-
logen habe sich die Fragwürdigkeit universitärer Lehrzensur bereits vielfach erwiesen.
Hinsichtlich der ihn betreffenden Aburteilung beklagt Luther, seine selbsternannten
Richter seien, indem sie ihn ohne jeden Schriftbeweis verketzerten, weder der vom na-
türlichen Recht geforderten via charitatis noch, da sie im Vorfeld der öffentlichen Be-
schuldigung keine persönliche Verständigung gesucht hätten, der in Mt 18 gebotenen
via iuris christiani gefolgt. An den eigenen Positionen hält Luther, einzelnes präzisie-
rend, unbeirrt fest; seine Gegner, kontert er abschätzig, verstünden weder Christus noch
Aristoteles (385–322 v. Chr.), ja nicht einmal ihre eigenen Meinungen. Der publizisti-
sche Erfolg dieser Diskurszensur war beträchtlich: In humanistischen Kreisen verspot-
tete man das aus Köln und Löwen ergangene Lehrurteil, am kursächsischen Hof hatte
man es zunächst gar für eine Satire der Erasmianer gehalten. Crotus Rubeanus (um
1480–1545) übermittelte seinen Beifall direkt an Luther32, der vorsichtige Erasmus

30 WA 6; 174–180. – Zu diesem Vorgang vgl. Martin Brecht, Martin Luther, Bd. 1: Sein Weg zur
Reformation 1483–1521, Stuttgart 1981, 322–324. – Reinhard Schwarz, Luther (Die Kirche in ih-
rer Geschichte 3/I), Göttingen 1986, 74f.
31 WA 6; 181–195.
32 WAB 2; 87–91 (28. April 1520).
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schriebh ımmerhiın Melanchthon die Äntwort Luthers habe ıhm außerordentlich -
tallen“ Zumindest propagandıstischer Hınsıcht duürfte diese orm der Zensur den
klassıschen Buchverboten Effizienz aum schuldig geblieben SC1MN

Das andere Beispiel SLAaAMMLT AaLLS der Mıtte des 18 Jahrhunderts und damıt AaLLS der
einsetzenden Kulminationsphase der Neologie® Im Maı 748 erschien Greitswald
die zunachst AaNONYIT publizierte Betrachtung über die Bestimmung des Menschen 4A45
der Feder Johann Joachim Spaldings (1714—-1804) Das schmale eftt aAvancıer{ie

Erfolgsbuch der Aufklärungstheologie der Aufschwung, den die philosophische An-
thropologie 18 Jahrhundert IELELL hatte verdankte ıhm wesentlichen Im-
puls Vor der Veröffentlichung hatte Spalding das Manuskrıpt Johann Wılhelm Lud-
WI15 Gleim (1719-1803) übersandt und ıhn Weıtergabe anakreontischen
Freundeskreis kritische Durchsicht gvebeten Auf egen die siıch nıcht mehr
erhellen lassen 151 das Manuskrıipt auch die Hände Johann Melchior (10e7es

gelangt /wel Monate DOTr dem Erscheinen der Erstauflage verfasste dieser 11n
streıtbare Entgegnung, die dann Herbst 748 II MI1L Wiederab-
druck des iınkriımınıerten Textes Halle erscheinen l1ef$*® eın Gutachten 0SSS der
selbsternannte Zensor die orm tiktiven Auftragsarbeit Fın namenlos ble1-
bender Hochedelgeborner ı Herr habe ıhn Oöffentlicher Stellungnahme verpflichtet
egen den popularphilosophischen ext Spaldings machte (i0e7e wesentlichen YVICI

kapıtale Einwände geltend Er beklagte die darın autscheinende Dndankbarkeit
die göttliche Offenbarung, unverhohlenen Pelagianısmus konstatierte 11n

Bagatellisierung der menschlichen Angst VOTL dem Tod und kritisierte die VOoO  5 ıhm
gründlich mıssverstandene ıgur der regulatıven Idee als die Spalding, auf Kant VOIL-

ausweısend, den (sOottes-, Freiheits- und Unsterblichkeitsgedanken entwickelt hatte. Aus
den Inıtıalen des Vertasser- und (Irtsnamens konnte Spalding den AÄAutor der ıhn
gerichteten Zensurschriutt sogleich erraten In SC1IHECETr ersten mporung entwart

(30e7e adressierten Verteidigungsbrief, VO dessen Absendung ıhn dann aber die
Freunde abhalten konnten. Stattdessen fügte der 749 erschienenen Neuauflage
»Anhang« hinzu, dem den Fehdehandschuh aufnahm, jedoch den Angriff nıcht di-
rekt erwiıderte, sondern 1ı die konstruktive Erläuterung der CISCHCH Position überführte.
Damlıt suchte Spalding ZCISCH, dass der offenbarungstheologische Rahmen, den (30e-

eingeklagt hatte fur popularphilosophische Betrachtung die selbstverständliche
und darum stillschweigende Voraussetzung Wl Indem Spalding den Druck VOoO  5 749
als die drıtte Auflage zahlte hat die (30e7e Edition als ZWelITe Auflage SCLIHETr Bestim-
HHLÜHS des Menschen nostrifiziert Der zumal als Lessing Zensor Erinnerung gebliebe-

(ı0e7e konnte den Jahrhunderterfolg der Bestimmung des Menschen nıcht schmälern
Vieltach zab Spalding das Buch 794 eltter Auflage heraus einschliefßlich

33 Mıre placuit AEREC Kesponsto Lutherı AdDErsus Condemnacionem Coloniensium e1 LOVANLENSL-
MHTE, 111 MBEBW I 218 30{ Nr / kurz VOTLr 71 Junı 1520)
34 Luther machte VOo dieser Mafnahme häufig und heftig Gebrauch besonders schrof{ff eLiwa
der durchgehenden überaus derben Marginalkommentierung ZWO1CT päpstlicher Bullen ZU. Ju-
beljahr 15725 WA I8 255 269
35 /u d1esem Abschnitt auch dAje einzelnen Nachweise anlangend vgl Albrecht BEUTEL Spal-
dın und (30e7e€e und » ] Die Bestummung des Menschen« Frühe Kabalen C1M Erfolgsbuch der
Aufklärungstheologie, [JERS Reflektierte Religion Beıitrage ZUFTF Geschichte des Protestantis-
IMNUS, Tübingen 2007 186 209
16 Johan Melchior (7OEZE | Gedanken über die Betrachtung VOo der Bestimmung des Menschen

Sendschreiben entworten VOo nebst dem Abdruck vedachter Betrachtung selbst
Halle 1748
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schrieb immerhin an Melanchthon, die Antwort Luthers habe ihm außerordentlich ge-
fallen33. Zumindest in propagandistischer Hinsicht dürfte diese Form der Zensur den
klassischen Buchverboten an Effizienz kaum etwas schuldig geblieben sein34.

Das andere Beispiel stammt aus der Mitte des 18. Jahrhunderts und damit aus der
einsetzenden Kulminationsphase der Neologie35. Im Mai 1748 erschien in Greifswald
die zunächst anonym publizierte Betrachtung über die Bestimmung des Menschen aus
der Feder Johann Joachim Spaldings (1714–1804). Das schmale Heft avancierte zu einem
Erfolgsbuch der Aufklärungstheologie; der Aufschwung, den die philosophische An-
thropologie im 18. Jahrhundert genommen hatte, verdankte ihm einen wesentlichen Im-
puls. Vor der Veröffentlichung hatte Spalding das Manuskript an Johann Wilhelm Lud-
wig Gleim (1719–1803) übersandt und ihn um Weitergabe im anakreontischen
Freundeskreis sowie um kritische Durchsicht gebeten. Auf Wegen, die sich nicht mehr
erhellen lassen, ist das Manuskript auch in die Hände Johann Melchior Goezes (1717–
1786) gelangt. Zwei Monate vor dem Erscheinen der Erstauflage verfasste dieser eine
streitbare Entgegnung, die er dann im Herbst 1748 zusammen mit einem Wiederab-
druck des inkriminierten Textes in Halle erscheinen ließ36. Sein Gutachten goss der
selbsternannte Zensor in die Form einer – fiktiven – Auftragsarbeit: Ein namenlos blei-
bender Hochedelgeborner [...] Herr habe ihn zu öffentlicher Stellungnahme verpflichtet.
Gegen den popularphilosophischen Text Spaldings machte Goeze im wesentlichen vier
kapitale Einwände geltend: Er beklagte die darin aufscheinende Undankbarkeit gegen
die göttliche Offenbarung, attestierte unverhohlenen Pelagianismus, konstatierte eine
Bagatellisierung der menschlichen Angst vor dem Tod und kritisierte die von ihm
gründlich missverstandene Figur der regulativen Idee, als die Spalding, auf Kant vor-
ausweisend, den Gottes-, Freiheits- und Unsterblichkeitsgedanken entwickelt hatte. Aus
den Initialen des Verfasser- und Ortsnamens konnte Spalding den Autor der gegen ihn
gerichteten Zensurschrift sogleich erraten. In seiner ersten Empörung entwarf er einen
an Goeze adressierten Verteidigungsbrief, von dessen Absendung ihn dann aber die
Freunde abhalten konnten. Stattdessen fügte er der 1749 erschienenen Neuauflage einen
»Anhang« hinzu, in dem er den Fehdehandschuh aufnahm, jedoch den Angriff nicht di-
rekt erwiderte, sondern in die konstruktive Erläuterung der eigenen Position überführte.
Damit suchte Spalding zu zeigen, dass der offenbarungstheologische Rahmen, den Goe-
ze eingeklagt hatte, für seine popularphilosophische Betrachtung die selbstverständliche
und darum stillschweigende Voraussetzung war. Indem Spalding den Druck von 1749
als die dritte Auflage zählte, hat er die Goeze-Edition als zweite Auflage seiner Bestim-
mung des Menschen nostrifiziert. Der zumal als Lessing-Zensor in Erinnerung gebliebe-
ne Goeze konnte den Jahrhunderterfolg der Bestimmung des Menschen nicht schmälern.
Vielfach erweitert, gab Spalding das Buch 1794 in elfter Auflage heraus, einschließlich

33 Mire placuit haec Responsio Lutheri adversus Condemnacionem Coloniensium et Lovaniensi-
um, in: MBW 1, 218, 30f. (Nr. 97; kurz vor 21. Juni 1520).
34 Luther machte von dieser Maßnahme häufig und heftig Gebrauch, besonders schroff etwa in
der durchgehenden, überaus derben Marginalkommentierung zweier päpstlicher Bullen zum Ju-
beljahr 1525, in: WA 18; 255–269.
35 Zu diesem Abschnitt, auch die einzelnen Nachweise anlangend, vgl. Albrecht Beutel, Spal-
ding und Goeze und »Die Bestimmung des Menschen«. Frühe Kabalen um ein Erfolgsbuch der
Aufklärungstheologie, in: Ders., Reflektierte Religion. Beiträge zur Geschichte des Protestantis-
mus, Tübingen 2007, 186–209.
36 [Johan Melchior Goeze]: Gedanken über die Betrachtung von der Bestimmung des Menschen,
in einem Sendschreiben entworfen von G*** nebst dem Abdruck gedachter Betrachtung selbst,
Halle 1748.
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der Raubdrucke und Übersetzungen lassen siıch fur die ZWelITe Hälfte des 18 Jahrhun-
derts mındestens 29 Auflagen nachweısen

Protestantische Lehrzuchtverfahren

A} Reformationszeit
Di1e Retormation 151 nıcht 1Ur WIC erwähnt 4A45 Lehrzuchtverfahren
erwachsen sondern hat siıch zugleich ıhrerselits als C1M umfassendes Lehrbeanstandungs-
vertahren die Irrlehre die Luther der röomiıschen Kirche erkannt haben
ylaubte konstitulert ach retormatorischem Verstäandnıis 151 die Amtsausubung
evangelıschen Pftarrers der Lehrverpflichtung, die der Regel MI1L SC1INECIN I'dl-
natiıonsversprechen“ abgelegt hat, INnNeSSCH und wıdrigenfalls auch aut dieser Grund-
lage kirchenrechtlich regulıeren. Wiährend sıch — WIC INa  5 pointierend vielleicht wırd
SCH können auf katholischer Seıte die rechte kıirchliche Lehre 1ı der Übereinstim-
IMNUNS MI1L dem 08Md CrWCISLT, oılt ı evangelischen Raum das Bekenntnis als das AaLLS
der Biıbel und konsensualen Glauben AaNSCCISNETE sachgemäfße Verstäandnıis
kirchlicher Lehre wodurch sıch die Ordinationsverpflichtung nıcht alleın aut den Be-
stand sondern auch auf den verantwortlichen Vollzug der Lehre erstreckt“?

Als die CINZISC Norm kirchlicher Lehre erkannte Luther die aut das Chrıistuszeugnis
tokussierte Heıilıge Schrift In dieser Bındung das biblische Wort (Jottes oründete fur
ıhn die Unabhängigkeit gegenüber allen darüber hinaus VOoO  5 Menschen erdachten Lehr-
und Glaubensvorschritten Demgemäaifßs erhobh 523 durch aktuelle Note veranlasst
fur das kursächsische Staidtchen Leıisnig Grund UuUN [Irsach AU”N der Schrift Daf INE
christliche Versammlung oder emeine Recht UuUN Macht habe alle Lehre urteilen
UuUN Lehrer berufen 01L UuUN Abzusetzen Im selben Jahr erklärte HINLSSVCI-

standlıch, dass evangeliıumswidrige Irrlehre nıcht MI1L außerer Gewalt, sondern alleın MI1L
den Watfen des (zje1lstes bekämpfen SC1 Ketzerey ST CYVH geystlich ding, das ban YWHIAN
INLILEE keynem eyfßen hawen, MNIET keynem fewr verbrennen, INLILEE keynem WIASNSECTY (D —
trencken. Es ST Aber alleyn das (Jottzs da, das +Hhuttsh. Bereıts 5158 hatte CI,
Kontext SC1NCS CISCHCH Ketzerprozesses aber zugleich Jan Hus (um 369 111-
nernd festgestellt Ketzer und Irrende verbrennen wıderspreche dem Wıllen des
Heıiligen (Jelstes C1M Sat7z den die ıhn gerichtete Bannandrohungsbulle denn
auch urz darauf als häretisch verdammte*? In den Auseinandersetzungen MI1L untzer

Im Herbst 2006 151 erstmals C1NC den exT aller rechtmäfßSigen Ausgaben INLESFALLV darbietende
kritische Edition der »Bestummung des Menschen« erschienen vgl Johann Joachım SPALDING Ie
Bestummung des Menschen 117 H1794) hg Albrecht BEUTEL Johann Joachım Spaldıng

Kritische Ausgabe 1/1 1, Tübingen 2006
18 Vel die NEUC, bahnbrechende Arbeit VOo Martın KRARUP Ordination Wıttenberg Dhe Fın-
SCLZUNG das kırchliche Ämt Kursachsen ZUFr el der Reformation (Beıiträge ZUFr hıstorıischen
Theologie 141) Tübingen 2007
30 Wolfgang HURBER Dhe Schwierigkeıt evangelıscher Lehrbeanstandung Eıne hıstorische Erin-
NCIUNS AUS aktuellem Anlass,; Evangelısche Theologie A0 1980 517 536 hıer 518
A0 WA 11 408—41 6
41 WA 11 268 29 15
4A7 WA 1 624 31 625 2
43 Vel Reformationszeit 14095 1555 he Ulrich KOPF (Deutsche Geschichte Quellen und
Darstellung Dhtzingen 2001 159
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der Raubdrucke und Übersetzungen lassen sich für die zweite Hälfte des 18. Jahrhun-
derts mindestens 29 Auflagen nachweisen37.

2. Protestantische Lehrzuchtverfahren

a) Reformationszeit

Die Reformation ist nicht nur, wie eingangs erwähnt, aus einem Lehrzuchtverfahren
erwachsen, sondern hat sich zugleich ihrerseits als ein umfassendes Lehrbeanstandungs-
verfahren gegen die Irrlehre, die Luther in der römischen Kirche erkannt zu haben
glaubte, konstituiert. Nach reformatorischem Verständnis ist die Amtsausübung eines
evangelischen Pfarrers an der Lehrverpflichtung, die er – in der Regel mit seinem Ordi-
nationsversprechen38 – abgelegt hat, zu messen und widrigenfalls auch auf dieser Grund-
lage kirchenrechtlich zu regulieren. Während sich – wie man pointierend vielleicht wird
sagen können – auf katholischer Seite die rechte kirchliche Lehre in der Übereinstim-
mung mit dem Dogma erweist, gilt im evangelischen Raum das Bekenntnis als das aus
der Bibel gezogene und im konsensualen Glauben angeeignete sachgemäße Verständnis
kirchlicher Lehre, wodurch sich die Ordinationsverpflichtung nicht allein auf den Be-
stand, sondern stets auch auf den verantwortlichen Vollzug der Lehre erstreckt39.

Als die einzige Norm kirchlicher Lehre erkannte Luther die auf das Christuszeugnis
fokussierte Heilige Schrift. In dieser Bindung an das biblische Wort Gottes gründete für
ihn die Unabhängigkeit gegenüber allen darüber hinaus von Menschen erdachten Lehr-
und Glaubensvorschriften. Demgemäß erhob er 1523, durch aktuelle Nöte veranlasst,
für das kursächsische Städtchen Leisnig Grund und Ursach aus der Schrift, Daß eine
christliche Versammlung oder Gemeine Recht und Macht habe, alle Lehre zu urteilen
und Lehrer zu berufen, ein- und abzusetzen40. Im selben Jahr erklärte er unmissver-
ständlich, dass evangeliumswidrige Irrlehre nicht mit äußerer Gewalt, sondern allein mit
den Waffen des Geistes zu bekämpfen sei: Ketzerey ist eyn geystlich ding, das kan man
mitt keynem eyßen hawen, mitt keynem fewr verbrennen, mitt keynem wasser er-
trencken. Es ist aber alleyn das Gottis wortt da, das thutts41. Bereits 1518 hatte er, im
Kontext seines eigenen Ketzerprozesses, aber zugleich an Jan Hus (um 1369–1415) erin-
nernd, festgestellt, Ketzer und Irrende zu verbrennen widerspreche dem Willen des
Heiligen Geistes42 – ein Satz, den die gegen ihn gerichtete Bannandrohungsbulle denn
auch kurz darauf als häretisch verdammte43. In den Auseinandersetzungen mit Müntzer

37 Im Herbst 2006 ist erstmals eine den Text aller rechtmäßigen Ausgaben integrativ darbietende
kritische Edition der »Bestimmung des Menschen« erschienen, vgl. Johann Joachim Spalding, Die
Bestimmung des Menschen (11748–111794), hg. v. Albrecht Beutel u.a. [Johann Joachim Spalding
– Kritische Ausgabe I/1], Tübingen 2006.
38 Vgl. die neue, bahnbrechende Arbeit von Martin Krarup, Ordination in Wittenberg. Die Ein-
setzung in das kirchliche Amt in Kursachsen zur Zeit der Reformation (Beiträge zur historischen
Theologie 141), Tübingen 2007.
39 Wolfgang Huber, Die Schwierigkeit evangelischer Lehrbeanstandung. Eine historische Erin-
nerung aus aktuellem Anlass, in: Evangelische Theologie 40, 1980, 517–536, hier: 518.
40 WA 11; 408–416.
41 WA 11; 268, 27–29 (1523).
42 WA 1; 624, 31–625, 2 (1518).
43 Vgl. Reformationszeit 1495–1555, hg. v. Ulrich Köpf (Deutsche Geschichte in Quellen und
Darstellung 3), Ditzingen 2001, 159.
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1eT Luther den Fursten den retormatorischen Abweichlern das öftentliche Wort nıcht
verwehren Man l asse die ZeyStET auff eynander platzen UuUN treffen“ YSLT WEn SIC

ZUFLF außeren Gewalt übergingen SC1 die Obrigkeıt befugt Ja verpflichtet dem Aufruhr
wehren den Frieden schützen und die Unruhestitter straten
och dieses anfängliche Vertrauen die Selbstdurchsetzungskraft des Wortes (3JOt-

LEes wurde durch die Geschichtserfahrung zusehends erschüttert 7 xwar missbilligte Lu-
ther noch 528 die reichsrechtlich legitimierte Hınrichtung VO Taäautfern SIC 4A45 dem
Lande WEE1IS5CH SC1 Strafe genug”” och SPatestenNs SCIT 530 ne1gte dazu nıcht ersti
den öftentlichen Autruhr sondern bereıts den aktıven Verstof(ß die kıirchliche
Glaubenslehre als Ööftfentliche Gotteslästerung und damıt als C1M VO der obrigkeitlichen
Strafgewalt ahndendes Verbrechen anzusehen Als erster den Wıttenberger
Retormatoren sa h Melanchthon 531 bel Irrlehre die Todesstrate legitimiert”® ach den
Schrecken die das Täautferreich unster verbreıtet hatte bezog auch Luther die VO
Melanchthon vertiretene Posıition

Im evangelischen ent Wl die Lehr- und Lebenszucht schon die In  a-
Angelegenheıt VOoO  5 Kirchenleitung und Magıstrat Hıer kam auch ZU ersten

evangelıschen Ketzerprozess Am Oktober 553 wurde Michel Servet
der sıch aufgrund SC1IHECETr antıtrınıtarıschen Lehre dem Vorwurt der Ketzereı keinestalls
aber des Aufruhrs! AaUSSECSCIZL sa h VO den obrigkeitlichen Behörden ZU Tode VC1-

urteiılt und Öftentlich verbrannt Melanchthon zogerte nıcht SC1INECIN Genter Kollegen
retormatorıische Solidarıität bekunden »Ich erkläre auch da{fß UIC Obrigkeıt recht
gehandelt hat ındem SIC diesen gotteslästerlichen Menschen der Ordnung gemäfß uU1L-

teılen und hinriıchten lieft«+ Namaentlich durch den Einspruch VO Sebastıan Castellio
563)* 1ST der Fall Servet dann aber ZU. Anstof( bedeutenden, b1iıs das

Zeitalter der Aufklärung tortwıirkenden toleranztheologischen Debatte geworden“?. Tat-
sachlich hatte Johannes Calvın 9Q— n TOZeEeSsSs 11n n rüuhmliche
Raolle gespielt: Er Wlr der Inıtıator des Servet angestrengieN Lehrzuchtverfahrens,

rachte VOTL den Magıstrat und hat als Hauptankläger und theologischer Gutachter
dessen Entscheidung mafßgeblich bestimmt Bereıts 546 nach den ersten Lehrstreitig-
keıten MI1L Servet hatte Calvın gedroht » Wenn |SC dervet| hierher kommen sollte
dann lasse ıch ıhn WEn AÄutorıität noch oilt nıcht lebend wıeder hinausge-
hen«°

ber auch Kursachsen verschärtten siıch die Lehrzuchtmafßnahmen SO MUSSTIE der
die antınomistischen Streitigkeiten verstrickte Johann Agricola(

Sommer 540 fluchtartig AaLLS Wıttenberg weıichen?! ach dem Sturz des als Kryptocal-
perhorreszierten Wıttenberger Philippismus wurde Kaspar Peucer

der Schwiegersohn Melanchthons 1574 VO Torgauer Landtag zwölfjähriger

44 WA 15 219 1(
45 WABRB 4 408
46 PA/ 74A() Nr 475 nde (Ikt 1531 ın der Ausgabe fälschlich auf 1541 datiert ])

Affırmog DEeSLYOS MAZISEYALUS feCISSE, quod hominem blasphemum, Oordıne iU.dicalta,
interfecerunt vol CR ®8 1672 Nr 5675 (Okt
4A8 Sebastian (LASTELLIO|, De haereticıs S1INL persequendi Magdeburg 1554
4A40 Albrecht BEUTEL Der frühneuzeitliche Toleranzdıiskurs mrısse und Konkretionen Fun-
damentalısmus und Toleranz he ım UNGER (Bekenntnis 39) Hannover 2009 N 4A8
5( 47 DENENYVLL mMmOdo m”aleat HIEA AULOYTLLAS, HÜHOHATH DAaLLaArY, vol A0 783 Nr 767
Febr
51 Ernst KOCH Art Agrıcola, Johann GG* 1 1998 191
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riet Luther den Fürsten, den reformatorischen Abweichlern das öffentliche Wort nicht
zu verwehren: Man lasse die geyster auff eynander platzen und treffen44. Erst wenn sie
zur äußeren Gewalt übergingen, sei die Obrigkeit befugt, ja verpflichtet, dem Aufruhr
zu wehren, den Frieden zu schützen und die Unruhestifter zu strafen.

Doch dieses anfängliche Vertrauen in die Selbstdurchsetzungskraft des Wortes Got-
tes wurde durch die Geschichtserfahrung zusehends erschüttert. Zwar missbilligte Lu-
ther noch 1528 die reichsrechtlich legitimierte Hinrichtung von Täufern – sie aus dem
Lande zu weisen sei Strafe genug45. Doch spätestens seit 1530 neigte er dazu, nicht erst
den öffentlichen Aufruhr, sondern bereits den aktiven Verstoß gegen die kirchliche
Glaubenslehre als öffentliche Gotteslästerung und damit als ein von der obrigkeitlichen
Strafgewalt zu ahndendes Verbrechen anzusehen. Als erster unter den Wittenberger
Reformatoren sah Melanchthon 1531 bei Irrlehre die Todesstrafe legitimiert46. Nach den
Schrecken, die das Täuferreich zu Münster verbreitet hatte, bezog auch Luther die von
Melanchthon vertretene Position.

Im evangelischen Genf war die Lehr- und Lebenszucht schon immer die gemeinsa-
me Angelegenheit von Kirchenleitung und Magistrat. Hier kam es auch zum ersten
evangelischen Ketzerprozess: Am 27. Oktober 1553 wurde Michel Servet (1511–1553),
der sich aufgrund seiner antitrinitarischen Lehre dem Vorwurf der Ketzerei – keinesfalls
aber des Aufruhrs! – ausgesetzt sah, von den obrigkeitlichen Behörden zum Tode ver-
urteilt und öffentlich verbrannt. Melanchthon zögerte nicht, seinem Genfer Kollegen
reformatorische Solidarität zu bekunden: »Ich erkläre auch, daß eure Obrigkeit recht
gehandelt hat, indem sie diesen gotteslästerlichen Menschen der Ordnung gemäß verur-
teilen und hinrichten ließ«47. Namentlich durch den Einspruch von Sebastian Castellio
(1515–1563)48 ist der Fall Servet dann aber zum Anstoß einer bedeutenden, bis in das
Zeitalter der Aufklärung fortwirkenden toleranztheologischen Debatte geworden49. Tat-
sächlich hatte Johannes Calvin (1509–1564) in jenem Prozess eine wenig rühmliche
Rolle gespielt: Er war der Initiator des gegen Servet angestrengten Lehrzuchtverfahrens,
er brachte es vor den Magistrat und hat, als Hauptankläger und theologischer Gutachter,
dessen Entscheidung maßgeblich bestimmt. Bereits 1546, nach den ersten Lehrstreitig-
keiten mit Servet, hatte Calvin gedroht: »Wenn er [sc. Servet] hierher kommen sollte,
dann lasse ich ihn, wenn meine Autorität noch etwas gilt, nicht lebend wieder hinausge-
hen«50.

Aber auch in Kursachsen verschärften sich die Lehrzuchtmaßnahmen. So musste der
in die antinomistischen Streitigkeiten verstrickte Johann Agricola (1492/94/95–1566) im
Sommer 1540 fluchtartig aus Wittenberg weichen51. Nach dem Sturz des als Kryptocal-
vinismus perhorreszierten Wittenberger Philippismus wurde Kaspar Peucer (1525–
1602), der Schwiegersohn Melanchthons, 1574 vom Torgauer Landtag zu zwölfjähriger

44 WA 15; 219, 1 (1524).
45 WAB 4; 498 (1528).
46 CR 4, 737–740 (Nr. 2425; Ende Okt. 1531 [in der Ausgabe fälschlich auf 1541 datiert]).
47 Affirmo etiam, vestros magistratus iuste fecisse, quod hominem blasphemum, re ordine iudicata,
interfecerunt, vgl. CR 8, 362 (Nr. 5675; 14. Okt. 1554).
48 [Sebastian Castellio], De haereticis an sint persequendi ..., Magdeburg 1554.
49 Albrecht Beutel, Der frühneuzeitliche Toleranzdiskurs. Umrisse und Konkretionen, in: Fun-
damentalismus und Toleranz, hg. v. Tim Unger (Bekenntnis 39), Hannover 2009, 28–48.
50 Si venerit, modo valeat mea autoritas, vivum exire nunquam patiar, vgl. CR 40, 283 (Nr. 767;
Febr. 1546).
51 Ernst Koch, Art. Agricola, Johann, in: RGG4 1, 1998, 191.
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Kerkerhaft verurteılt”?. Und Nıkolaus Crell (1552-1601), dessen Kryptocalvinısmus
SCH se1ner Kontakte nach ent als Staatsverbrechen tirmıierte, wurde nach zehnjähriger
att 1n eiınem Juristisch fragwürdigen Vertahren ZU Tode verurteılt und 601 1n Dres-
den enthauptet*.

Der Fall Payul Gerhardt
ach Abschluss des Augsburger Religionsfriedens (1555) verstärkten sıch 1m deutschen
Luthertum die Bemühungen 1ne klare, bekenntnishafte, die kontessionelle Identität
sichernde Lehrgrundlage. S1e mundeten schliefßlich 1n die Konkordienformel, die urz
darauf, II mıiıt anderen altkiırchlichen und retormatorischen Bekenntnistexten,
1n die Lehrnorm des Konkordienbuches (1580) eingebunden wurde. Di1e meılsten uther1-
schen Territorien machten das Konkordienbuch rechtsverbindlich und ließen nıcht alleın
die Pfarrer, sondern samtlıche Staatsbeamten daraut verpflichten. Es 1ST eın aparter (Je-
danke, dass celbst Johann Wolfgang VO Goethe (1749-1 832), als 1n den weımarıschen
Staatsdienst eıntrat, das Konkordienbuch unterschritftlich bekräftigen musste** leider
hat damals eın Johann DPeter Eckermann (1792-1854) die Empfindungen und Gedan-
ken des Olympiers protokolliert.

Die Geschichte der trühneuzeıtlichen protestantıschen Lehrzucht 1St noch nıcht -
schrieben, Ja nıcht eiınmal ansatzweıse ertorscht. SO Mag erlaubt se1n, fur diese Periode
der VOoO  5 Hıeronymus tormulierten Maxıme fac de necessitate uırtutem folgen und
lediglich das bekannteste Beispiel eines absolutistischen Lehrzuchtverfahrens, namlıch
den Fall des Berliner Dichter-Pftarrers Paul Gerhardt (1607-1676)?°, urz und exempla-
risch inspızıeren.

Di1e reliıgionspolitischen Verhältnisse 1n Kurbrandenburg iınsotern esonderer
Art, als das dortige Herrscherhaus se1It 615 der reformierten Kontession angehörte, das
landsässıge Luthertum hingegen 1n seiınem Bekenntnisstand ‚War durch einzelne Ma{ßs-
nahmen tangıert, jedoch grundsätzlich nıcht 1n rage gestellt W ALl Immerhin lag 1L  5
auch fur die brandenburgischen Lutheraner das Summepiskopat 1n den Händen der
tormierten Territorialfürsten.

Friedrich Wılhelm (1640—1688), der Grofße Kurfürst, etrieb 1ne gemäfßigte, moder-
nıtätsträchtige Toleranzpolitik. Der »evangelısche Kirchen-Frieden«, den erstrebte,
schien ıhm 1Ur Verzicht auf jedwede Kanzelpolemik erreichbar Se1n. Indessen
wollte INa  5 auf Iutherischer Se1lite dieses Mediums der kontessionellen Identitätswahrung
nıcht entbehren. Schlechterdings inakzeptabel schien ınsbesondere die VO Kurfürsten
656 erlassene Verfügung, die Iutherischen Pfarramtsanwärter ‚War weıterhin aut das
Augsburger Bekenntnis (1530) jedoch nıcht mehr auf die Konkordienformel, die ıhrem
Selbstverstaändnıis nach lediglich die aktuelle namlıch antıcalyıinıstische Prazısierung
des Bekenntnisses VOoO  5 Augsburg se1n wollte, verpflichten.

Mıt eiınem 662 erlassenen Toleranzedikt suchte der Kurfüurst die Lage klaren In
ıhm schärtte die Eckpfeıiler se1ner religionspolitischen Toleranzpolitik eın und drohte
den >Eiıftferern und Zeloten« Amtsenthebung und LandesverweIis Gleichzeitig Iud

DERS., Art. Peucer, Kaspar, 1n: RGG* 6) 2003, 11523
DERS., Art. Crell, Nıkolaus, 1n: RGG* 2) 1999, 4A97
HUBER, Lehrbeanstandung (wıe Anm 39)) 5271

55 HIERONYMUS, Epistula LLIV.6, ın:‘ SEL LLIV, 472,10{.
56 Veol dazu, einschließlich der einzelnen Nachweıse, Albrecht BEUTEL, Kırchenordnung und
(zew1ssensZwang. Paul Gerhardt 11771 Berliner Kıirchenstreıit, ın:‘ DERS., Reflektierte Religi0n (wıe
Anm. 35))
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Kerkerhaft verurteilt52. Und Nikolaus Crell (1552–1601), dessen Kryptocalvinismus we-
gen seiner Kontakte nach Genf als Staatsverbrechen firmierte, wurde nach zehnjähriger
Haft in einem juristisch fragwürdigen Verfahren zum Tode verurteilt und 1601 in Dres-
den enthauptet53.

b) Der Fall Paul Gerhardt

Nach Abschluss des Augsburger Religionsfriedens (1555) verstärkten sich im deutschen
Luthertum die Bemühungen um eine klare, bekenntnishafte, die konfessionelle Identität
sichernde Lehrgrundlage. Sie mündeten schließlich in die Konkordienformel, die kurz
darauf, zusammen mit anderen altkirchlichen und reformatorischen Bekenntnistexten,
in die Lehrnorm des Konkordienbuches (1580) eingebunden wurde. Die meisten lutheri-
schen Territorien machten das Konkordienbuch rechtsverbindlich und ließen nicht allein
die Pfarrer, sondern sämtliche Staatsbeamten darauf verpflichten. Es ist ein aparter Ge-
danke, dass selbst Johann Wolfgang von Goethe (1749–1832), als er in den weimarischen
Staatsdienst eintrat, das Konkordienbuch unterschriftlich bekräftigen musste54 – leider
hat damals kein Johann Peter Eckermann (1792–1854) die Empfindungen und Gedan-
ken des Olympiers protokolliert.

Die Geschichte der frühneuzeitlichen protestantischen Lehrzucht ist noch nicht ge-
schrieben, ja nicht einmal ansatzweise erforscht. So mag es erlaubt sein, für diese Periode
der von Hieronymus formulierten Maxime fac de necessitate uirtutem55 zu folgen und
lediglich das bekannteste Beispiel eines absolutistischen Lehrzuchtverfahrens, nämlich
den Fall des Berliner Dichter-Pfarrers Paul Gerhardt (1607–1676)56, kurz und exempla-
risch zu inspizieren.

Die religionspolitischen Verhältnisse in Kurbrandenburg waren insofern besonderer
Art, als das dortige Herrscherhaus seit 1613 der reformierten Konfession angehörte, das
landsässige Luthertum hingegen in seinem Bekenntnisstand zwar durch einzelne Maß-
nahmen tangiert, jedoch grundsätzlich nicht in Frage gestellt war. Immerhin lag nun
auch für die brandenburgischen Lutheraner das Summepiskopat in den Händen der re-
formierten Territorialfürsten.

Friedrich Wilhelm (1640–1688), der Große Kurfürst, betrieb eine gemäßigte, moder-
nitätsträchtige Toleranzpolitik. Der »evangelische Kirchen-Frieden«, den er erstrebte,
schien ihm nur unter Verzicht auf jedwede Kanzelpolemik erreichbar zu sein. Indessen
wollte man auf lutherischer Seite dieses Mediums der konfessionellen Identitätswahrung
nicht entbehren. Schlechterdings inakzeptabel schien insbesondere die vom Kurfürsten
1656 erlassene Verfügung, die lutherischen Pfarramtsanwärter zwar weiterhin auf das
Augsburger Bekenntnis (1530), jedoch nicht mehr auf die Konkordienformel, die ihrem
Selbstverständnis nach lediglich die aktuelle – nämlich anticalvinistische – Präzisierung
des Bekenntnisses von Augsburg sein wollte, zu verpflichten.

Mit einem 1662 erlassenen Toleranzedikt suchte der Kurfürst die Lage zu klären. In
ihm schärfte er die Eckpfeiler seiner religionspolitischen Toleranzpolitik ein und drohte
den »Eiferern und Zeloten« Amtsenthebung und Landesverweis an. Gleichzeitig lud er

52 Ders., Art. Peucer, Kaspar, in: RGG4 6, 2003, 1183.
53 Ders., Art. Crell, Nikolaus, in: RGG4 2, 1999, 492.
54 Huber, Lehrbeanstandung (wie Anm. 39), 521.
55 Hieronymus, Epistula LIV.6, in: CSEL LIV, 472,10f.
56 Vgl. dazu, einschließlich der einzelnen Nachweise, Albrecht Beutel, Kirchenordnung und
Gewissenszwang. Paul Gerhardt im Berliner Kirchenstreit, in: Ders., Reflektierte Religion (wie
Anm. 35), 84–100.
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die protestantischen Parteiıen aAmıcablen Religionsgespräch C1M das treilich
nach INsgesam Konferenzen Maı 6653 endgültig gescheitert 1ST

Im Sommer 664 erlief(ß der Kurfüurst C1M Toleranzedikt. Damıt verbunden
Wl die Verfügung, alle Iutherischen Pfarrer hätten, bel drohendem Amtsentzug, ıhre
Zustimmung den kırchenleitenden Weıisungen also auch dazu, dass der Iutherische
Bekenntnisstand die Konkordienformel verkuürzt wurde unterschriftlich hın-
terlegen Etliche Pftarrer hielten MI1L unterschiedlichem Ausgang, ıhrer erweıgerung
test Es kam Landesverweılisen jedoch auch Separatfriedensschlüssen bel eorg
Lilius (1596—1666) Propst 51 Nıkaolair wurde schliefßlich C1M celbst tormulierter Re-
VOIS akzeptiert

Gerhardt wurde aut den Februar 666 ZULF Unterschrift einbestellt Dass der DPr1ı-
Valrevers VO Lailius akzeptiert worden W alr implizierte 1L  5 auch fur Gerhardt unuüuber-
cehbar die Möglichkeit Separatfriedens Gleichwohl W siıch Nier-
schreiben Ja auch 1Ur verhandeln die ıhm CINSCTAUMTE Bedenkzeit schlug
kur Zzer. hand 4A45 Seıne Amtsenthebung W alr die rechtsnotwendige Folge Indessen rahng
siıch der Kurfüurst nachdem Burger Magıstrat und markiıscher del nachhaltig iInNTterve-

hatten verıtablen Sonderregelung durch Er baute dem renıtenten Pfarrer
11 wahrhatt voldene Brucke Von Gerhardts Person habe keıine Klagen
VEeErTrNOINMEN und weıl dieser offenbar das Anliegen der Edikte 1Ur nıcht richtig verstian-
den und alleın deshalb MI1L SC1IHECETr Unterschriutt 7 habe SC1 wiıllens ıhn W1C-

der el  en ohne ternerhın auf 11n Unterschriuft bestehen
Gerhardt dem dieses kurtürstliche Entgegenkommen ]Januar 667/ übermuittelt

wurde Ze1gte sıch ertreut und nahm die Amtsgeschäfte sogleich wıeder auf Dann aber
nach drei Wochen 1ef6 den Magıstrat W155CH b1iıs vollständigen Klärung der
Bedingungen denen worden SC1 gedenke SC1MN Amt MI1L sofortiger
Wirkung ruhen lassen Vergeblich drängten ıhn Kollegen und Freunde SC1MN Amt
weıterzuführen ANSTAaTT durch notorische Halsstarrıgkeit die ıhm gebotene Chance
verspielen Alleın Gerhardt bewegte sıch nıcht Seıne Einkünfte hefen welter die AÄAmlts-
wohnung blieb verfügbar als Frau bald daraut erkrankte hat sıch der kurtürstliche
Leıibarzt SIC gekümmert.

Anders als die b1iıs heute gepflegte hagiographische Verklärung wahrhaben möchte,
wurde Gerhardt also keineswegs das Opfer kontessionalistischen Lehrzuchtver-
ahrens. Vielmehr hat siıch celbst ohne jede außere Not ZU Martyrer st1ilisiert. eın
CISCHCI knochenharter Kontessionalismus hinderte ıhn daran das Entgegenkommen
SC1HNCS Landesherrn der das zunachst aNSESTFENSTEC Lehrzuchtverfahren 4A45 toleranz-
theologischen Gruüunden suspendiert hatte akzeptieren Dass aufgrund VOoO  5 beharr-
hcher Dienstverweigerung Ende wurde lag also außerhalb jeder Lehrkon-

und stellte 1Ur noch die Konsequenz analen Disziplinarzuchtverfahrens
dar

C) Jahrhundert
Wiäihrend das Zeitalter der Aufklärung auch über die Kirchen C1M mildes Klıma gebracht
hatte nahmen 19 Jahrhundert als die Konsıstorien starker VO restauratıvyver

Theologie bestimmt wurden die Lehrbeanstandungen wıeder nachhaltig Im etzten
Drittel des Jahrhunderts konzentrierten sıch die Auseinandersetzungen auf die rage
nach der theologischen Bedeutung und kirchlichen Geltung des Apostolikums Der _-
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die protestantischen Parteien zu einem amicablen Religionsgespräch ein, das freilich,
nach insgesamt 17 Konferenzen, im Mai 1663 endgültig gescheitert ist.

Im Sommer 1664 erließ der Kurfürst ein weiteres Toleranzedikt. Damit verbunden
war die Verfügung, alle lutherischen Pfarrer hätten, bei drohendem Amtsentzug, ihre
Zustimmung zu den kirchenleitenden Weisungen – also auch dazu, dass der lutherische
Bekenntnisstand um die Konkordienformel verkürzt wurde – unterschriftlich zu hin-
terlegen. Etliche Pfarrer hielten, mit unterschiedlichem Ausgang, an ihrer Verweigerung
fest: Es kam zu Landesverweisen, jedoch auch zu Separatfriedensschlüssen – bei Georg
Lilius (1596–1666), Propst an St. Nikolai, wurde schließlich ein selbst formulierter Re-
vers akzeptiert.

Gerhardt wurde auf den 6. Februar 1666 zur Unterschrift einbestellt. Dass der Pri-
vatrevers von Lilius akzeptiert worden war, implizierte nun auch für Gerhardt unüber-
sehbar die Möglichkeit eines Separatfriedens. Gleichwohl weigerte er sich zu unter-
schreiben, ja auch nur zu verhandeln; die ihm eingeräumte Bedenkzeit schlug er
kurzerhand aus. Seine Amtsenthebung war die rechtsnotwendige Folge. Indessen rang
sich der Kurfürst, nachdem Bürger, Magistrat und märkischer Adel nachhaltig interve-
niert hatten, zu einer veritablen Sonderregelung durch. Er baute dem renitenten Pfarrer
eine wahrhaft goldene Brücke: Von Gerhardts Person habe er keine weiteren Klagen
vernommen, und weil dieser offenbar das Anliegen der Edikte nur nicht richtig verstan-
den und allein deshalb mit seiner Unterschrift gezögert (!) habe, sei er willens, ihn wie-
der einzusetzen, ohne fernerhin auf eine Unterschrift zu bestehen.

Gerhardt, dem dieses kurfürstliche Entgegenkommen am 9. Januar 1667 übermittelt
wurde, zeigte sich erfreut und nahm die Amtsgeschäfte sogleich wieder auf. Dann aber,
nach drei Wochen, ließ er den Magistrat wissen, bis zu einer vollständigen Klärung der
Bedingungen, unter denen er restituiert worden sei, gedenke er sein Amt mit sofortiger
Wirkung ruhen zu lassen. Vergeblich drängten ihn Kollegen und Freunde, sein Amt
weiterzuführen, anstatt durch notorische Halsstarrigkeit die ihm gebotene Chance zu
verspielen. Allein Gerhardt bewegte sich nicht. Seine Einkünfte liefen weiter, die Amts-
wohnung blieb verfügbar, als seine Frau bald darauf erkrankte, hat sich der kurfürstliche
Leibarzt um sie gekümmert.

Anders als es die bis heute gepflegte hagiographische Verklärung wahrhaben möchte,
wurde Gerhardt also keineswegs das Opfer eines konfessionalistischen Lehrzuchtver-
fahrens. Vielmehr hat er sich selbst ohne jede äußere Not zum Märtyrer stilisiert. Sein
eigener, knochenharter Konfessionalismus hinderte ihn daran, das Entgegenkommen
seines Landesherrn, der das zunächst angestrengte Lehrzuchtverfahren aus toleranz-
theologischen Gründen suspendiert hatte, zu akzeptieren. Dass er aufgrund von beharr-
licher Dienstverweigerung am Ende entsetzt wurde, lag also außerhalb jeder Lehrkon-
troverse und stellte nur noch die Konsequenz eines banalen Disziplinarzuchtverfahrens
dar.

c) 19. Jahrhundert

Während das Zeitalter der Aufklärung auch über die Kirchen ein mildes Klima gebracht
hatte, nahmen im 19. Jahrhundert, als die Konsistorien immer stärker von restaurativer
Theologie bestimmt wurden, die Lehrbeanstandungen wieder nachhaltig zu. Im letzten
Drittel des Jahrhunderts konzentrierten sich die Auseinandersetzungen auf die Frage
nach der theologischen Bedeutung und kirchlichen Geltung des Apostolikums. Der so-
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Apostolikumsstreıit” umfasste eın SANZCS Bundel VO Konflikten, die S/Ö
einsetzten und deren Spätausläufer sıch b1iıs 1n die 1920er Jahre erstreckten.

Di1e Strittigkeit des Apostolikums hatte mehrere Gründe. Zum Eınen hatten die 11 -
nerprotestantischen Unionsbestrebungen dazu geführt, dass die Iutherischen und refor-
mılerten Bekenntnisse der Reformationszeıit kıirchlichem Gebrauchswert verloren und

ıhrer zumal der VOoO  5 ar] Immanuel Nıtzsch (1787-1868) S46 NntiernoMMIMeENeE
Versuch, dem unlıerten Protestantismus eın eıgenes, zeiıtgemäßes Bekenntnis geben,
gescheitert W alr das Apostolikum als eın überkonfessionelles, biblisch gepragtes und
theologisch vergleichsweise Offenes Bekenntnis zusehends zentrale Bedeutung SCWaNnN.
Zugleich tand die sıch ımmer starker durchsetzende historisch-kritische Biıbelwissen-
schaft gerade 1m Apostolikum 1ne provozierende Herausforderung, die siıch vornehm-
ıch den realitätsträchtigen Aussagen des zweıten und drıtten Artikels, namentlich
den Vorstellungen der Jungfrauengeburt, Höllentahrt und leiblicher Wiederkunft Chrıis-
t1 SOWI1e der Auferstehung des Fleisches entzundeten. Im Übrigen tuüuhrte auch die teste
lıturgische Verankerung des Apostolikums eınem wachsenden Problembewusstsein,
sahen siıch doch die evangelischen Pftarrer 1n vielen Gottesdiensten dazu verpflichtet,
dieses 1n der Sprach- und Vorstellungswelt der Spätantike verankerte Symbol als Inbe-
oriff ıhres eıgenen christlichen GlaubensIImıiıt der Gemeinde Ööftfentlich be-
kennen.

Im ausgehenden 19 Jahrhundert häuften sıch die evangelische Pftarrer aut-
ar und VO Lehrabweichungen aNngeEsSLrENSLCN Disziplinarverfahren 1n ungeheurem Ma-
ße58 Spektakuläre Folgen zeıtigte der Fall des württembergischen Pfarrers Christoph
Schrempf (1860—1944)°”, der, VO unuberwindlichen (Jew1ssensnöten bedrängt, 1n eiınem
Taufgottesdienst Juli 891 das Apostolikum durch 1ne celbst tormulierte Tauftra-
C ErSCEIZLE, den Vorgang anschließfßend dem Konsıstorium anzeıgte und damıt eın Lehr-
zuchtverfahren auslöste, das eın Jahr spater, nachdem siıch auch se1ne Gemeıinde
ıhn gestellt hatte, mıiıt se1ner Amtsenthebung endete. Dieser bald 1n Sahz Deutschland
diskutierte Fall löste dadurch die entscheidende Phase des Apostolikumsstreits AaUS, dass

1ne Gruppe VOoO  5 Studenten der Adaolt VOoO  5 Harnack (1851—-1930) gerichteten
rage veranlasste, b ıhnen würde, beım Evangelischen Oberkirchenrat die
Entfernung des Apostolikums 4A45 der Dienstverpflichtung der Geistlichen und 4A45 dem
lıturgischen Gebrauch beantragen.

Harnack aANLWOTrTLEeTE mıiıt eiınem Artıikel 1n der Christliche[n)] efte© Er raumte e1ın,
dass » eın gebildeter Christ« verschiedenen Aufßerungen des Apostolikums Anstof(

5 / Agnes ZAHN-HARNACK, Der Apostolikumsstreıit des Jahres 1897 und Se1INE Bedeutung für dAje
(„egenwart, Marburg 1950 Hanna KASPARICK, Lehrgesetz der Glaubenszeugnis? Der Kampf

das Apostolikum und SEe1INE Auswirkungen auf die Revısıon der preufßischen Agende 1892—
(Unio0 und Conftessio 19)) Bielefeld 1996 Danıela DUNKEL, Art. Apostolikumsstreıt, ın:‘

RGG* 1) 1998, 650
5& Veol die UÜbersicht bei Heıinrich HERMELINK, Das Chrıstentum 1n der Menschheitsgeschichte.
Von der Französischen Revolution bıs ZUFr („egenwart, Nationalısmus und Soz1alısmus, TuUu-
bingen 1955, 551—568
50 Hans Martın MÜLLER, Persönliches Glaubenszeugnis und das Bekenntnis der Kırche. » [ JDer
Fall Schrempf«, ın:‘ Der deutsche Protestantismus 1900, he V, Friedrich W.ilhelm (JRAF Hans
Martın MÜLLER, (Veröffentlichungen der wissenschaftlichen Gesellschaft für Theologie 9 (sU-
tersloh 1996, 27 3—J)47 DERS., Art. Schrempf, Chrıistoph, ın:‘ RGG* 7) 2004,
60 CHW 6) 1892, 768—/7/0 (18 August Erweıterter Wiederabdruck 1n Adolt HARNACK,
Das apostolische Glaubensbekenntnis, eın veschichtlicher Bericht nebst einer Eıinleitung und Ce1-
1E Nachwort 1n: DERS., Reden und Auftfsätze, Bd 1) Gießen 1906, 2197264
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genannte Apostolikumsstreit57 umfasste ein ganzes Bündel von Konflikten, die um 1870
einsetzten und deren Spätausläufer sich bis in die 1920er Jahre erstreckten.

Die Strittigkeit des Apostolikums hatte mehrere Gründe. Zum Einen hatten die in-
nerprotestantischen Unionsbestrebungen dazu geführt, dass die lutherischen und refor-
mierten Bekenntnisse der Reformationszeit an kirchlichem Gebrauchswert verloren und
statt ihrer – zumal der von Karl Immanuel Nitzsch (1787–1868) 1846 unternommene
Versuch, dem unierten Protestantismus ein eigenes, zeitgemäßes Bekenntnis zu geben,
gescheitert war – das Apostolikum als ein überkonfessionelles, biblisch geprägtes und
theologisch vergleichsweise offenes Bekenntnis zusehends zentrale Bedeutung gewann.
Zugleich fand die sich immer stärker durchsetzende historisch-kritische Bibelwissen-
schaft gerade im Apostolikum eine provozierende Herausforderung, die sich vornehm-
lich an den realitätsträchtigen Aussagen des zweiten und dritten Artikels, namentlich an
den Vorstellungen der Jungfrauengeburt, Höllenfahrt und leiblicher Wiederkunft Chris-
ti sowie der Auferstehung des Fleisches entzündeten. Im Übrigen führte auch die feste
liturgische Verankerung des Apostolikums zu einem wachsenden Problembewusstsein,
sahen sich doch die evangelischen Pfarrer in vielen Gottesdiensten dazu verpflichtet,
dieses in der Sprach- und Vorstellungswelt der Spätantike verankerte Symbol als Inbe-
griff ihres eigenen christlichen Glaubens zusammen mit der Gemeinde öffentlich zu be-
kennen.

Im ausgehenden 19. Jahrhundert häuften sich die gegen evangelische Pfarrer auf-
grund von Lehrabweichungen angestrengten Disziplinarverfahren in ungeheurem Ma-
ße58. Spektakuläre Folgen zeitigte der Fall des württembergischen Pfarrers Christoph
Schrempf (1860–1944)59, der, von unüberwindlichen Gewissensnöten bedrängt, in einem
Taufgottesdienst am 5. Juli 1891 das Apostolikum durch eine selbst formulierte Tauffra-
ge ersetzte, den Vorgang anschließend dem Konsistorium anzeigte und damit ein Lehr-
zuchtverfahren auslöste, das ein Jahr später, nachdem sich auch seine Gemeinde gegen
ihn gestellt hatte, mit seiner Amtsenthebung endete. Dieser bald in ganz Deutschland
diskutierte Fall löste dadurch die entscheidende Phase des Apostolikumsstreits aus, dass
er eine Gruppe von Studenten zu der an Adolf von Harnack (1851–1930) gerichteten
Frage veranlasste, ob er ihnen raten würde, beim Evangelischen Oberkirchenrat die
Entfernung des Apostolikums aus der Dienstverpflichtung der Geistlichen und aus dem
liturgischen Gebrauch zu beantragen.

Harnack antwortete mit einem Artikel in der Christliche[n] Welt60. Er räumte ein,
dass »ein gebildeter Christ« an verschiedenen Äußerungen des Apostolikums Anstoß

57 Agnes Zahn-Harnack, Der Apostolikumsstreit des Jahres 1892 und seine Bedeutung für die
Gegenwart, Marburg 1950. – Hanna Kasparick, Lehrgesetz oder Glaubenszeugnis? Der Kampf
um das Apostolikum und seine Auswirkungen auf die Revision der preußischen Agende (1892–
1895) (Unio und Confessio 19), Bielefeld 1996. – Daniela Dunkel, Art. Apostolikumsstreit, in:
RGG4 1, 1998, 650f.
58 Vgl. die Übersicht bei Heinrich Hermelink, Das Christentum in der Menschheitsgeschichte.
Von der Französischen Revolution bis zur Gegenwart, Bd. 3: Nationalismus und Sozialismus, Tü-
bingen 1955, 551–568.
59 Hans Martin Müller, Persönliches Glaubenszeugnis und das Bekenntnis der Kirche. »Der
Fall Schrempf«, in: Der deutsche Protestantismus um 1900, hg. v. Friedrich Wilhelm Graf u. Hans
Martin Müller, (Veröffentlichungen der wissenschaftlichen Gesellschaft für Theologie 9), Gü-
tersloh 1996, 223–247. – Ders., Art. Schrempf, Christoph, in: RGG4 7, 2004, 1003f.
60 ChW 6, 1892, 768–770 (18. August 1892). Erweiterter Wiederabdruck in: Adolf Harnack,
Das apostolische Glaubensbekenntnis, ein geschichtlicher Bericht nebst einer Einleitung und ei-
nem Nachwort (1892), in: Ders., Reden und Aufsätze, Bd. 1, Gießen 21906, 219–264.
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nehmen U:  ‚ lehnte jedoch 11n Annullierung des Bekenntnisses aAb und empfahl
stattdessen, b1iıs ZUFLF Formulierung uCH, zeitgemäßen Bekenntnisses den lıturg1-
schen Gebrauch des Apostolikums treizustellen. Diese Außerung tührte breıiten
Protestwelle, die sıch ı heftigen publizistischen Debatten, aber auch ı kirchenparteıilı-
chen Erklärungen und theologischen Denkschriften (unter anderem VO Wılhelm
Herrmann 6— Theodor VO Zahn 8S— Martın Rade 7-19
entlud. Schliefßlich suchte der Berliner Evangelische Oberkirchenrat ı Zirku AL -

erlass die aufgeheizte Siıtuation entschärten, ındem dazu anhıelt, nıcht AU”N jedem
FEinzelstück des Apostolikums C1M SEAYYES Lehrgesetz machen den INsSgeSamM a-

Charakter des Bekenntnisses allerdings nıcht rage gestellt W155CH wollte®!

Das Preufsische Irrlehregesetz UuUN der Fall Carl Jatho
Im Umteld des Apostolikumsstreits ZUOS das Unbehagen der bestehenden Lehrzucht-
TAaXlS weltere Kreıise Anstof( CrregiE ınsbesondere der diszıplinarrechtliche Cha-
rakter des Vertahrens der jede Lehrabweichung als C1M schuldhaftes und damıt moralısch
verwertliches Vergehen brandmarkte Unter Federführung des Berliner KirchenJjuristen
Wılhelm ahl kam erstmals der altpreußischen evangelıschen Kırche

der wa die Halfte aller Evangelischen Deutschland zusammengefasst W alr C 1-

Ner grundlegenden Novellierung des Lehrzuchtvertahrens Programmatisch stellte das
SOSECNANNTE Preufsische Irrlehregesetz 1m November 909 VO der Generalsynode C111-

st1mm1g verabschiedet und Marz 910 VO on1g ratiıfiziert SC1INECIN Eröffnungs-
SAalz test egen Irrlechre Geistlichen findet fortan O1 disziplinarısches Verfahren
nıcht statt° Vielmehr regelte die Verordnung, WIC künftig bel Lehrbeanstandung

vertahren und nottalls 11 Amtsenthebung vollziehen SC1 ohne dabei dem Be-
troffenen den Makel Disziplinarvergehens anzulasten und das Recht auf persönli-
che Meıinungsfreiheıit bestreıten Z1el des Vertahrens denn auch weder Anklage
noch Schuld oder Freispruch sondern lediglich die Feststellung, b 1INE eitere Worykb-
samkeıt des Geistlichen ınnerhalb der Landeskirche NT der Stellung, die SCLIHETr
Lehre LU Bekenntnisse der Kırche LVL unvereimnDar aspo%t Darın kommt die der
retormatorischen Unterscheidung VOoO  5 ecclesia misıDalıs und ecclesia mn visıbilıs gründende
Auffassung ıhrem Recht dass die vertasste Kirche dem Irrlehrer ‚War SC1MN ÄAmt aber
keineswegs die als Gemeinschaft MI1L (Jott verstandene Seligkeit absprechen annn

Das (Jeset7z PrOVvOZI1erTte 11n iINTeEeNSIVe Oöftentliche Diskussion Rudaolt Sohm 1—
reag1erte dez1idierter Ablehnung E1ınen durch die Kirchenleitung ausgeübten

Lehrzwang hielt fur zutiefst unevangelisch alleın der betroffenen Gemeıinde obliege
die Kompetenz Lehrurteils Damıt beruhrte Sohm der Tat den auch VO ande-
TE  - namhatten Kirchenjuristen mMmOoOoNıLeEerten neuralgischen Punkt den INa  5 Spater durch
11 starkere Verfahrensbeteiligung der Gemeıinde korrigieren suchte Gründlich -
IrrIT hatte siıch Sohm allerdings MI1L der Prognose das NC Verfahren werde] die Zahl
der Lehrprozesse »ermehren die Handhabung des Lehrzwanges
61 [ )UNKEL Apostolikumsstreıit (wıe Anm 57) 650

Kırchengesetz betreffend das Verfahren bei Beanstandung der Lehre VOo Geistlichen

Heinrich [ EIPOLD Guütersloh 1985 110 117
Lehrtreiheit und Lehrbeanstandung, Bd Kirchenrechtliche Dokumente, he Wilfried HARLE

Ebd 110
Lehrtreiheit und Lehrbeanstandung (wıe Anm 62) Bd 1172

65 Rudolf OHM Der Lehrgerichtshof Preufßische Blätter 44 1909 1257 1254 hıer 1257
Wiederabdruck Lehrftfreiheit und Lehrbeanstandung, Bd Theologische Texte, he Wilfried
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nehmen müsse, lehnte jedoch eine Annullierung des Bekenntnisses ab und empfahl
stattdessen, bis zur Formulierung eines neuen, zeitgemäßen Bekenntnisses den liturgi-
schen Gebrauch des Apostolikums freizustellen. Diese Äußerung führte zu einer breiten
Protestwelle, die sich in heftigen publizistischen Debatten, aber auch in kirchenparteili-
chen Erklärungen und theologischen Denkschriften (unter anderem von Wilhelm
Herrmann [1846–1922], Theodor von Zahn [1838–1933], Martin Rade [1857–1940])
entlud. Schließlich suchte der Berliner Evangelische Oberkirchenrat in einem Zirkular-
erlass die aufgeheizte Situation zu entschärfen, indem er dazu anhielt, nicht aus jedem
Einzelstück des Apostolikums ein starres Lehrgesetz zu machen, den insgesamt norma-
tiven Charakter des Bekenntnisses allerdings nicht in Frage gestellt wissen wollte61.

d) Das Preußische Irrlehregesetz und der Fall Carl Jatho

Im Umfeld des Apostolikumsstreits zog das Unbehagen an der bestehenden Lehrzucht-
praxis immer weitere Kreise. Anstoß erregte insbesondere der disziplinarrechtliche Cha-
rakter des Verfahrens, der jede Lehrabweichung als ein schuldhaftes und damit moralisch
verwerfliches Vergehen brandmarkte. Unter Federführung des Berliner Kirchenjuristen
Wilhelm Kahl (1849–1932) kam es erstmals in der altpreußischen evangelischen Kirche,
in der etwa die Hälfte aller Evangelischen in Deutschland zusammengefasst war, zu ei-
ner grundlegenden Novellierung des Lehrzuchtverfahrens. Programmatisch stellte das
sogenannte Preußische Irrlehregesetz62, im November 1909 von der Generalsynode ein-
stimmig verabschiedet und im März 1910 vom König ratifiziert, in seinem Eröffnungs-
satz fest: Wegen Irrlehre eines Geistlichen findet fortan ein disziplinarisches Verfahren
nicht statt63. Vielmehr regelte die Verordnung, wie künftig bei einer Lehrbeanstandung
zu verfahren und notfalls eine Amtsenthebung zu vollziehen sei, ohne dabei dem Be-
troffenen den Makel eines Disziplinarvergehens anzulasten und das Recht auf persönli-
che Meinungsfreiheit zu bestreiten. Ziel des Verfahrens waren denn auch weder Anklage
noch Schuld- oder Freispruch, sondern lediglich die Feststellung, ob eine weitere Wirk-
samkeit des Geistlichen innerhalb der Landeskirche mit der Stellung, die er in seiner
Lehre zum Bekenntnisse der Kirche einnimmt, unvereinbar ist64. Darin kommt die in der
reformatorischen Unterscheidung von ecclesia visibilis und ecclesia invisibilis gründende
Auffassung zu ihrem Recht, dass die verfasste Kirche dem Irrlehrer zwar sein Amt, aber
keineswegs die als Gemeinschaft mit Gott verstandene Seligkeit absprechen kann.

Das Gesetz provozierte eine intensive öffentliche Diskussion. Rudolf Sohm (1841–
1917) reagierte in dezidierter Ablehnung: Einen durch die Kirchenleitung ausgeübten
Lehrzwang hielt er für zutiefst unevangelisch, allein der betroffenen Gemeinde obliege
die Kompetenz eines Lehrurteils. Damit berührte Sohm in der Tat den auch von ande-
ren namhaften Kirchenjuristen monierten neuralgischen Punkt, den man später durch
eine stärkere Verfahrensbeteiligung der Gemeinde zu korrigieren suchte. Gründlich ge-
irrt hatte sich Sohm allerdings mit der Prognose, das neue Verfahren [werde] die Zahl
der Lehrprozesse vermehren, d.h. die Handhabung des Lehrzwanges steigern65.

61 Dunkel, Apostolikumsstreit (wie Anm. 57), 650.
62 Kirchengesetz, betreffend das Verfahren bei Beanstandung der Lehre von Geistlichen, in:
Lehrfreiheit und Lehrbeanstandung, Bd. 2: Kirchenrechtliche Dokumente, hg. v. Wilfried Härle
u. Heinrich Leipold, Gütersloh 1985, 110–117.
63 Ebd., 110.
64 Lehrfreiheit und Lehrbeanstandung (wie Anm. 62), Bd. 2, 112.
65 Rudolf Sohm, Der Lehrgerichtshof, in: Preußische Blätter 44, 1909, 1252–1254, hier: 1252;
Wiederabdruck in: Lehrfreiheit und Lehrbeanstandung, Bd. 1: Theologische Texte, hg. v. Wilfried
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Tatsachlich 1ST auf der Grundlage des Irrlehregesetzes 1Ur C1M Amtsenthe-
bungsverfahren durchgeführt worden Im Fall Immanuel Heyn (1859—-1919) der 919
als Ptarrer die Berliner Gedächtniskirche und zugleich als Kandıdat der Fortschrittli-
chen Volkspartei den Reichstag vewählt wurde entschied das Spruchkollegium POS1-
L1LV' Dagegen kam Fall des SECIT 891 öln amtıerenden Pfarrers Carl Jatho

913)°/ ZUFLF Dienstentlassung Durch eindringliche Predigtweise und seel-
sorgerliche Zuwendung hatte Jatho 11n orofße Personalgemeinde sıch versammelt
och schon bald rieten pantheıstische Gottesvorstellung WIC überhaupt _-
dernistische die klassıschen Lehrstücke anthropologisch umformende Bildungsreligion
Proteste AaLLS Gemeindekreisen und konsistoriale Mafßnahmen hervor Nachdem
Jatho auch noch die lıturgische Verwendung des Apostolikums VerW€1gert hatte wurde

Marz 911 C1M törmliches Lehrbeanstandungsverfahren eröffnet und YVICI Monate
Spater MI1L der Feststellung, Jatho SC1 Dienst der Landeskirche UNSCCL15-
nel geschlossen Das Vertahren Wl VOoO  5 ogroßem Ööffentlichen Interesse begleitet wel-
chem sıch Zustimmung und Protest annahernd die aage hielten Harnack der das Irr-
lehregesetz noch ausdruücklich begrüßt hatte bedauerte die Entscheidung Fall Jatho
7 war hiıelt dessen Theologie fur iındiskutabel doch mMe1ınfte zugleich dass die Lehre

Pftarrers den Gemeıinde dankbar verehre tolerieren SC1 Deshalb hätte fur
Harnack der Entscheidungsspruch eigentlich lauten sollen » L Deiıne Theologie 151 UuNer-

traglich aber deın ame 1ST aufgegangen, also HHUSNSSCH WIL dich WIL werden
dich ertragen«°*. Übrigens 151 Nachgang des Falles Jatho auch dessen Verteidiger
Gottfried TIraub 9—956)°” VO Dienst suspendiert worden, treilich nıcht aufgrund

Lehrbeanstandung, sondern Disziplinarvergehens Der Vorwurt autete auf
Beleidigung der kirchlichen Behörden”®

e} Dize Fälle Rıchard AUMANN UuUN Payul Schulz
ach Abschluss des Falles Jatho zab bislang den deutschen evangelischen Kıirchen
lediglich ‚WeC1 WwWelftere Lehrbeanstandungsverfahren die der Amtsenthebung
Geıistlichen tührten”!. Das 11n betrat den württembergischen Pfarrer Rıchard Bau-
mann’* 9Q— der SCIT 1946 ı SC1IHNETr Möttlinger Gemeinde Publikationen
Öffentlich die fur evangelischen Amtsträger recht abenteuerliche Lehrmeinung
HARLEU Heinrich | _ EIPOLD Guütersloh 1985 118 1720 hıer 118
66 HERMELINK Christentum (wıe Anm 58) 573
/ Vel zuletzt INL1IL Verweıisen auf dAie wichtigste Laiteratur Thomas SCHNEIDER Der Fall Ja-
tho Opfer er Irrlehrer? Kerygma und Dogma 2008 78 /
68 /Zıt nach HURBER Lehrbeanstandung (wıe Anm 39) 330
69 Klaus Gunther WESSELING Art Traub Gottfried BBKL 172 1997 4A17 474 — W.llı HEN-

Gottfried Traub 1869 Liberaler Theologe und Nationalprotestant
(Schriften der Hans Ehrenbergz Gesellschaft Waltrop 2001
70 HURBER Schwierigkeit (wıe Anm 39) 330{
71 Theologische und kırchenrechtliche Grundlagenorientierung bietet Hans Martın MULLER
Bındung und Freiheit kırchlicher Lehre, [JERS Bekenntnis Kıirche Recht Gesammelte Auf-

ZU Verhältnis Theologie und Kirchenrecht (Jus ecclesiastıcum 7/9) Tübingen 2005 2048
[J)ERS Lehrverpflichtung und Gewissenstreiheit Zur Frage der Bekenntnisbindung der deut-
schen evangelıschen Kırche ebd 4A40 63)

Martın HECKEL Zur Lehrordnung der evangelıschen Kırche Fın Fall Kırche, Recht und
Wissenschaft Festschrift für Albert Stein 1995 161 175 Ekkehard KAUFEFMANN Glaube Irr-
LUM Recht /Zum Lehrzuchtverfahren der evangelıschen Kırche besonderer Berücksich-
LSUNg des Falles Richard Baumann Stuttgart 1961
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Tatsächlich ist auf der Grundlage des Irrlehregesetzes nur ein einziges Amtsenthe-
bungsverfahren durchgeführt worden. Im Fall Immanuel Heyn (1859–1919), der 1912
als Pfarrer an die Berliner Gedächtniskirche und zugleich als Kandidat der Fortschrittli-
chen Volkspartei in den Reichstag gewählt wurde, entschied das Spruchkollegium posi-
tiv66. Dagegen kam es im Fall des seit 1891 in Köln amtierenden Pfarrers Carl Jatho
(1851–1913)67 zur Dienstentlassung. Durch seine eindringliche Predigtweise und seel-
sorgerliche Zuwendung hatte Jatho eine große Personalgemeinde um sich versammelt.
Doch schon bald riefen seine pantheistische Gottesvorstellung wie überhaupt seine mo-
dernistische, die klassischen Lehrstücke anthropologisch umformende Bildungsreligion
Proteste aus Gemeindekreisen und erste konsistoriale Maßnahmen hervor. Nachdem
Jatho auch noch die liturgische Verwendung des Apostolikums verweigert hatte, wurde
im März 1911 ein förmliches Lehrbeanstandungsverfahren eröffnet und vier Monate
später mit der Feststellung, Jatho sei zu weiterem Dienst in der Landeskirche ungeeig-
net, geschlossen. Das Verfahren war von großem öffentlichen Interesse begleitet, in wel-
chem sich Zustimmung und Protest annähernd die Waage hielten. Harnack, der das Irr-
lehregesetz noch ausdrücklich begrüßt hatte, bedauerte die Entscheidung im Fall Jatho:
Zwar hielt er dessen Theologie für indiskutabel, doch meinte er zugleich, dass die Lehre
eines Pfarrers, den seine Gemeinde dankbar verehre, zu tolerieren sei. Deshalb hätte für
Harnack der Entscheidungsspruch eigentlich lauten sollen: »Deine Theologie ist uner-
träglich – aber dein Same ist aufgegangen, also müssen wir dich ertragen – wir werden
dich ertragen«68. Übrigens ist im Nachgang des Falles Jatho auch dessen Verteidiger
Gottfried Traub (1869–1956)69 vom Dienst suspendiert worden, freilich nicht aufgrund
einer Lehrbeanstandung, sondern eines Disziplinarvergehens: Der Vorwurf lautete auf
Beleidigung der kirchlichen Behörden70.

e) Die Fälle Richard Baumann und Paul Schulz

Nach Abschluss des Falles Jatho gab es bislang in den deutschen evangelischen Kirchen
lediglich zwei weitere Lehrbeanstandungsverfahren, die zu der Amtsenthebung eines
Geistlichen führten71. Das eine betraf den württembergischen Pfarrer Richard Bau-
mann72 (1899–1997), der seit 1946 in seiner Möttlinger Gemeinde sowie in Publikationen
öffentlich die – für einen evangelischen Amtsträger recht abenteuerliche – Lehrmeinung

Härle u. Heinrich Leipold, Gütersloh 1985, 118–120, hier: 118.
66 Hermelink, Christentum (wie Anm. 58), 573.
67 Vgl. zuletzt, mit Verweisen auf die wichtigste Literatur, Thomas M. Schneider, Der Fall Ja-
tho: Opfer oder Irrlehrer?, in: Kerygma und Dogma 54, 2008, 78–97.
68 Zit. nach Huber, Lehrbeanstandung (wie Anm. 39), 330.
69 Klaus-Gunther Wesseling, Art. Traub, Gottfried, in: BBKL 12, 1997, 417–424. – Willi Hen-
richs, Gottfried Traub (1869–1956). Liberaler Theologe und extremer Nationalprotestant
(Schriften der Hans-Ehrenberg-Gesellschaft 8), Waltrop 2001.
70 Huber, Schwierigkeit (wie Anm. 39), 330f.
71 Theologische und kirchenrechtliche Grundlagenorientierung bietet Hans Martin Müller,
Bindung und Freiheit kirchlicher Lehre, in: Ders., Bekenntnis – Kirche – Recht. Gesammelte Auf-
sätze zum Verhältnis Theologie und Kirchenrecht (Jus ecclesiasticum 79), Tübingen 2005, 29–48. –
Ders., Lehrverpflichtung und Gewissensfreiheit. Zur Frage der Bekenntnisbindung in der deut-
schen evangelischen Kirche (ebd., 49–63).
72 Martin Heckel, Zur Lehrordnung in der evangelischen Kirche. Ein Fall, in: Kirche, Recht und
Wissenschaft. Festschrift für Albert Stein, 1995, 161–175. – Ekkehard Kaufmann, Glaube – Irr-
tum – Recht. Zum Lehrzuchtverfahren in der evangelischen Kirche unter besonderer Berücksich-
tigung des Falles Richard Baumann, Stuttgart 1961.
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veritrat das Amt der obersten Kirchenleitung das DPetra Amt) 7merde nach
dem Wollen Christ: durch den Priımalt des römischen Papstes als des heutigen Petrus nach
göttlichem Recht mer@paltet ı Ziel evangelischen Kirchenleitung daher
C317 die evangelısche Kırche Schritt für Schritt VDON Rom geleiteten unıversalen Kır-
che durch [/nıon anzugliedern”

Nachdem intensıiıver Lehrgespräche 11n Verständigung nıcht erzielt werden
konnte wurde aumann auf Antrag SC1HNCS Kirchengemeinderats und Bezugnahme
auf C1M Gutachten der Evangelisch theologischen Fakultät Tübingen 94/ den Warte-
stand Indessen beharrte aumann darauf törmlichen Irrlehreverfahren
fur das damals der Württembergischen Landeskirche noch keıine Rechtsordnung
zab unterzZOogen werden Auf Grundlage der durch aumann angestoßenen
Württembergischen Lehrzuchtordnung VO 1951”* kam 953 der Verhandlung des
Falles die aum überraschend dessen Absetzung b7zw Dienstentlassung mundete
Das Vertahren W alr VO diversen Problemen beschattet SO hatte aumann daraut be-
standen dass Landesbischof Martın Haug den als den eigentlichen Träger
des Lehramts SCLIHETr Kirche ansah entscheidender W/e1se dem Lehrzuchtvertah-
TE  - mıtwirke Nun Wlr Haug allerdings bereıts den VOTaNSCHANSCHCH seelsorger-
lichen Bemühungen erheblich beteiligt SCWESCH Dadurch kam unglücklichen
Vermengung VO seelsorgerlicher Ermahnung, theologischer Belehrung und kırchen-
amtlicher Entscheidung”® Außerdem hatte siıch aumann erboten Lehre W1-

derrufen talls der Landesbischof kraft SCLIHETr Vollmacht 11 die Auslegung VO Mt 16
tixıerende Lehrentscheidung trate Diesem AÄAnsınnen konnte die Kirchenbehörde —-

möglıch entsprechen zumal dies bel aumann nıcht 11 treıe Glaubenseinsicht S O1M-
dern 1Ur die Unterwerftung C1M außeres Lehrgesetz ZUFLF Folge gehabt hätte Mıss-
ıch erschien auch der Umstand dass aumann dem Vertahren ohne Beistand
geblieben Wlr Juristischen Beistand hatte abgelehnt und der VO ıhm als
theologischer Beistand gewünschte Kieler Propst Hans Chrıstian AÄAsmussen
blieb da eın Mitglied der Württembergischen Landeskirche W alr außer Betracht
Der Fall aumann hatte ‚War kurzfristig CIN1ISC Ööftfentliche Aufmerksamkeit Crregl tiel
aber ohl weıl SC1INECIN Grundgehalt eindeutig Wl alsbald dem Vergessen —-
heiım Erstaunlicherweise konvertierte aumann erst 98572 Alter VO S3 Jahren ZUFLF
römiıschen Kirche.

Der andere Fall betrat den SCIT 970 St Jacobı ı Hamburg bestallten Pftarrer Paul
Schulz/® Verschiedene Äußerungen i SC1IHNCNMN Predigten und Publikationen, die

deutlichen Abstand VO christlichen Glaubensauffassungen offenbarten, uüuhrten
schon bald Konflikten MLTL Kirchenvorstand, Hamburger Amtsbrüdern und Bischof
Hans (Jtto E mil Woölber Nachdem die Konflikte Ser1e VOoO  5 seel-
sorgerlichen Gesprächen nıcht beigelegt werden konnten kam 975 törmlıi-
chen Lehrgespräch MI1L Schulz das einjJahrıgen bezahlten Studienurlaub ZUFLF Folge
hatte Auf Beschluss des Hamburger Kirchenrats wurde Oktober 976 C1M Feststel-
lungsverfahren angebahnt das November 977 eröffnet SC1INECIN Spruch VO 21

Entscheid des Spruchkollegiums Lehrzuchtverfahren betreffend Pfarrer Rıchard Bau-
IL11LaAan (zıt nach KAUFEFMANN Glaube \ wıe Anm 72]) 229)

In der Fassung VO 10 Julı 1971 abgedruckt Lehrtreiheit (wıe Anm 62) 124 133
/ Lhetrich KELLER Verantwortung der Kıirche für rechte Verkündigung Fın Vergleich dreljer
Lehrzuchtordnungen Düsseldorf 1977 101#
76 Lutz MOHAUPT Pastor hne Cott” Dokumente und Erläuterungen ZU > Fall Schulz« (sU-
tersloh 19709 Der Fall Paul Schulz De Dokumentation des Glaubensprozesses den Ham-
burger Pastor hg Haug VO KUENHEIM öln 19709
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vertrat, das Amt der obersten Kirchenleitung (das so genannte Petra-Amt) werde nach
dem Willen Christi durch den Primat des römischen Papstes als des heutigen Petrus nach
göttlichem Recht verwaltet [...]. Ziel einer evangelischen Kirchenleitung müsse es daher
sein, die evangelische Kirche Schritt für Schritt einer von Rom geleiteten universalen Kir-
che durch Union anzugliedern73.

Nachdem trotz intensiver Lehrgespräche eine Verständigung nicht erzielt werden
konnte, wurde Baumann auf Antrag seines Kirchengemeinderats und unter Bezugnahme
auf ein Gutachten der Evangelisch-theologischen Fakultät Tübingen 1947 in den Warte-
stand versetzt. Indessen beharrte Baumann darauf, einem förmlichen Irrlehreverfahren,
für das es damals in der Württembergischen Landeskirche noch keine Rechtsordnung
gab, unterzogen zu werden. Auf Grundlage der – durch Baumann angestoßenen –
Württembergischen Lehrzuchtordnung von 195174 kam es 1953 zu der Verhandlung des
Falles, die, kaum überraschend, in dessen Absetzung bzw. Dienstentlassung mündete.
Das Verfahren war von diversen Problemen beschattet. So hatte Baumann darauf be-
standen, dass Landesbischof Martin Haug (1948–1962), den er als den eigentlichen Träger
des Lehramts in seiner Kirche ansah, in entscheidender Weise an dem Lehrzuchtverfah-
ren mitwirke. Nun war Haug allerdings bereits an den vorangegangenen seelsorger-
lichen Bemühungen erheblich beteiligt gewesen. Dadurch kam es zu einer unglücklichen
Vermengung von seelsorgerlicher Ermahnung, theologischer Belehrung und kirchen-
amtlicher Entscheidung75. Außerdem hatte sich Baumann erboten, seine Lehre zu wi-
derrufen, falls der Landesbischof kraft seiner Vollmacht eine die Auslegung von Mt 16
fixierende Lehrentscheidung träfe. Diesem Ansinnen konnte die Kirchenbehörde un-
möglich entsprechen, zumal dies bei Baumann nicht eine freie Glaubenseinsicht, son-
dern nur die Unterwerfung unter ein äußeres Lehrgesetz zur Folge gehabt hätte. Miss-
lich erschien auch der Umstand, dass Baumann in dem Verfahren ohne Beistand
geblieben war – einen juristischen Beistand hatte er abgelehnt, und der von ihm als
theologischer Beistand gewünschte Kieler Propst Hans Christian Asmussen (1898–1968)
blieb, da er kein Mitglied der Württembergischen Landeskirche war, außer Betracht.
Der Fall Baumann hatte zwar kurzfristig einige öffentliche Aufmerksamkeit erregt, fiel
aber, wohl weil er in seinem Grundgehalt so eindeutig war, alsbald dem Vergessen an-
heim. Erstaunlicherweise konvertierte Baumann erst 1982, im Alter von 83 Jahren, zur
römischen Kirche.

Der andere Fall betraf den seit 1970 an St. Jacobi in Hamburg bestallten Pfarrer Paul
Schulz76 (*1937). Verschiedene Äußerungen in seinen Predigten und Publikationen, die
einen deutlichen Abstand von christlichen Glaubensauffassungen offenbarten, führten
schon bald zu Konflikten mit Kirchenvorstand, Hamburger Amtsbrüdern und Bischof
Hans-Otto Emil Wölber (1964–1983). Nachdem die Konflikte in einer Serie von seel-
sorgerlichen Gesprächen nicht beigelegt werden konnten, kam es 1975 zu einem förmli-
chen Lehrgespräch mit Schulz, das einen einjährigen bezahlten Studienurlaub zur Folge
hatte. Auf Beschluss des Hamburger Kirchenrats wurde im Oktober 1976 ein Feststel-
lungsverfahren angebahnt, das, im November 1977 eröffnet, in seinem Spruch vom 21.

73 Entscheid des Spruchkollegiums im Lehrzuchtverfahren betreffend Pfarrer i.W. Richard Bau-
mann (zit. nach Kaufmann, Glaube [wie Anm. 72], 229).
74 In der Fassung vom 10. Juli 1971 abgedruckt in: Lehrfreiheit (wie Anm. 62), Bd. 2, 124–133.
75 Dietrich Keller, Verantwortung der Kirche für rechte Verkündigung. Ein Vergleich dreier
Lehrzuchtordnungen, Düsseldorf 1972, 101f.
76 Lutz Mohaupt, Pastor ohne Gott? Dokumente und Erläuterungen zum »Fall Schulz«, Gü-
tersloh 1979. – Der Fall Paul Schulz. Die Dokumentation des Glaubensprozesses gegen den Ham-
burger Pastor, hg. v. Haug von Kuenheim, Köln 1979.
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Februar 979 auf Dienstentlassung entschied Anders als Fall aumann halt das Öf-
tentliche Interesse diesem Lehrbeanstandungsverfahren b1iıs heute übrıgens
lebhatter Beteiligung des Betroftenen der zuletzt Sommer 2007 verschiedenen
Fernseh Talkshows (Menschen he: Maischberger 19 Junı 2007 Nına KRuge Talkshow
23 August den Atheismus als »>die Weiterentwicklung der Religion« Pr  c
Mochten darum einzelne Verftahrensschritte auch als kritikwürdig erscheinen wırd
doch die prinzıpielle Legıtimitat der Schul-z vollzogenen Mafßnahme VO 1CeC1I1Nan-
dem ernstlich bestritten

Seiıtdem siınd WwWweltere evangelıische Lehrbeanstandungsverfahren nıcht mehr ZU Ab-
schluss gelangt. Durch ıhren freiwilligen Verzicht auf die Ordinationsrechte (1993) be-
endete die württembergische Pfarrerin Jutta Voss das 990 SIC ANZC-

Vertahren“”. Und der noch schwelende Fall Ludemann 151
wesentlichen staatskirchenrechtlicher Natur da ı SC1INECIN Zentrum die rage csteht b
siıch das bel der Berufung Hochschullehrers ertorderliche Votum der zuständıgen
Landeskirche auch auf dessen sukzessive Lehrentwicklung erstreckt und MI1L welchen
Konsequenzen gegebenenfalls Trevoz1ıiert werden annn

Sachstand
Miıttlerweile verfügen tast alle evangelischen Landeskirchen über C1M das Muster des
Preufischen Irrlehregesetzes“” tortschreibendes Lehrbeanstandungsverfahren Fur die
Vereimiugte Evangelisch Lutherische Kirche Deutschlands VELKD) und ıhre Giliedkir-
chen oilt die Lehrordnung VOoO 16 Junı 963 der Fassung VO Januar 198351 fur
die Un1ion Evangelischer Kirchen und ıhre Gliedkirchen die Lehrbeanstan-
dungsordnung VO Junı 196352 Diese Ordnungen sehen jeweıils C1M langwieriges,
zweıgeteiltes Vertahren VOoO  m Zunächst sollen eingehende theologische Lehrgespräche
MI1L dem Zaiel, 11n Übereinstimmung ı den zentralen Lehrfragen wıederherzustellen,
geführt werden, denen sıch C1M der Regel einjährıger Studienurlaub anschließen
annn Wiıdrigenfalls kommt danach ZULF Einleitung ordentlichen Feststellungs-
vertahrens das Ende darüber befinden hat b die öffentlich und beharrlıch VC1-

retene Lehre Ordinzerten heı dem unverzichtbaren Bemäühen den egen-
wartsbezug des Evangeliums NT dem entscheidenden Inhalt der biblischen Botschaft
nach veformatorischem Verständnis unvereinbar SSS Wırd solche Unvereinbarkeit test-
gestellt verliert der Betrotfene Ordinationsrechte und SC1MN kıirchliches Amt

£7 Jore BAUR/ Notger SLENCZKA Hat dAie Kıirche das Evangelium vertälscht? Jutta V Ooss und ıhr
Buch » [ J)as Schwarzmond Tabu« Das theolog1ische Gutachten Lehrvertahren Stuttgart 1994
78 Fur freundliche, sachkundige Belehrung, WL über den Fall Lüdemann hınaus, danke 1C. Prof
ID Hans Martın Müller (Tübingen/Burgdort)
za Ausnahmen bilden lediglich noch dAie Kirchen VOo Bremen Oldenburg und der Pfalz
(Lehrfreiheit \ wıe Anm 65]) Bd 13)
S Im deutschsprachıigen Bereich sieht lediglich noch die Evangelısche Kırche VOo Osterreich C1NC

disziplinarrechtliche Ahndung VOo oravierenden Lehrabweichungen VOTLr vo]l Albert STEIN Fın
Lehrgesetz auf dem Prüfstand Rechtstheologische und kırchenrechtliche Gegenwartsprobleme
des evangelıschen Lehrverfahrens, dargestellt insbesondere dem Lehrvertahren ID Paul Schulz

Wissenschaft und Praxıs Kırche und Gesellschaft 68 19709 505 52° 508
S 1 Abgedruckt ın Lehrfreiheit (wie Anm 62) Bd 147 153

Abgedruckt ın Ebd 154 1672
Arnoldshainer Konfterenz Muster Ordnung für Lehrverftahren (17 Dezember Z1ILU

nach Lehrfreiheit (wie Anm 62) Bd 167 177 hıer 167/
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Februar 1979 auf Dienstentlassung entschied. Anders als im Fall Baumann hält das öf-
fentliche Interesse an diesem Lehrbeanstandungsverfahren bis heute an, übrigens unter
lebhafter Beteiligung des Betroffenen, der zuletzt im Sommer 2007 in verschiedenen
Fernseh-Talkshows (Menschen bei Maischberger, 19. Juni 2007; Nina Ruge-Talkshow,
23. August 2007) den Atheismus als »die Weiterentwicklung der Religion« propagierte.
Mochten darum einzelne Verfahrensschritte auch als kritikwürdig erscheinen, so wird
doch die prinzipielle Legitimität der gegen Schulz vollzogenen Maßnahme von nieman-
dem ernstlich bestritten.

Seitdem sind weitere evangelische Lehrbeanstandungsverfahren nicht mehr zum Ab-
schluss gelangt. Durch ihren freiwilligen Verzicht auf die Ordinationsrechte (1993) be-
endete die württembergische Pfarrerin Jutta Voss (*1942) das 1990 gegen sie ange-
strengte Verfahren77. Und der noch immer schwelende Fall Lüdemann ist im
wesentlichen staatskirchenrechtlicher Natur, da in seinem Zentrum die Frage steht, ob
sich das bei der Berufung eines Hochschullehrers erforderliche Votum der zuständigen
Landeskirche auch auf dessen sukzessive Lehrentwicklung erstreckt und mit welchen
Konsequenzen es gegebenenfalls revoziert werden kann78.

f) Sachstand

Mittlerweile verfügen fast alle79 evangelischen Landeskirchen über ein das Muster des
Preußischen Irrlehregesetzes80 fortschreibendes Lehrbeanstandungsverfahren. Für die
Vereinigte Evangelisch-Lutherische Kirche Deutschlands (VELKD) und ihre Gliedkir-
chen gilt die Lehrordnung vom 16. Juni 1963 in der Fassung vom 3. Januar 198381, für
die Union Evangelischer Kirchen (UEK) und ihre Gliedkirchen die Lehrbeanstan-
dungsordnung vom 27. Juni 196382. Diese Ordnungen sehen jeweils ein langwieriges,
zweigeteiltes Verfahren vor. Zunächst sollen eingehende theologische Lehrgespräche
mit dem Ziel, eine Übereinstimmung in den zentralen Lehrfragen wiederherzustellen,
geführt werden, denen sich ein – in der Regel einjähriger – Studienurlaub anschließen
kann. Widrigenfalls kommt es danach zur Einleitung eines ordentlichen Feststellungs-
verfahrens, das am Ende darüber zu befinden hat, ob die öffentlich und beharrlich ver-
tretene Lehre eines Ordinierten bei dem unverzichtbaren Bemühen um den Gegen-
wartsbezug des Evangeliums mit dem entscheidenden Inhalt der biblischen Botschaft
nach reformatorischem Verständnis unvereinbar ist83. Wird solche Unvereinbarkeit fest-
gestellt, verliert der Betroffene seine Ordinationsrechte und sein kirchliches Amt, er-

77 Jörg Baur/Notger Slenczka, Hat die Kirche das Evangelium verfälscht? Jutta Voss und ihr
Buch »Das Schwarzmond-Tabu«. Das theologische Gutachten im Lehrverfahren, Stuttgart 1994.
78 Für freundliche, sachkundige Belehrung, weit über den Fall Lüdemann hinaus, danke ich Prof.
Dr. Hans Martin Müller (Tübingen/Burgdorf).
79 Ausnahmen bilden lediglich noch die Kirchen von Bremen, Oldenburg und der Pfalz
(Lehrfreiheit [wie Anm. 65], Bd. 1, 13).
80 Im deutschsprachigen Bereich sieht lediglich noch die Evangelische Kirche von Österreich eine
disziplinarrechtliche Ahndung von gravierenden Lehrabweichungen vor, vgl. Albert Stein, Ein
Lehrgesetz auf dem Prüfstand. Rechtstheologische und kirchenrechtliche Gegenwartsprobleme
des evangelischen Lehrverfahrens, dargestellt insbesondere an dem Lehrverfahren Dr. Paul Schulz,
in: Wissenschaft und Praxis in Kirche und Gesellschaft 68, 1979, 505–522, 508.
81 Abgedruckt in: Lehrfreiheit (wie Anm. 62), Bd. 2, 147–153.
82 Abgedruckt in: Ebd., 154–162.
83 Arnoldshainer Konferenz, Muster einer Ordnung für Lehrverfahren (17. Dezember 1975); zit.
nach: Lehrfreiheit (wie Anm. 62), Bd. 2, 167–177, hier: 167.
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tährt aber zugleıich, gemäfßs dem niıchtdiszıplinarıschen Charakter des Vertahrens, 11n

möglıchste Abmilderung der damıt verbundenen persönlichen Folgen, iwa Gestalt
VO Ermessenszahlungen oder der Fınanzıerung zweıten Berufsausbildung.

Bedenkt INnan diese ausdiftterenzierten kiırchenrechtlichen Vorsichtsmafßßnahmen
stellt siıch unabweısbar die rage weshalb die evangelischen Kirchen der Moderne C1M

Lehrbeanstandungsverfahren 1Ur derart selten eingeleıtet und ZU bıtteren Ende -
tuhrt haben lediglich dreimal WIC sıch DEZECIYL hat ınnerhalb der etzten einhundert
Jahre Soll INnan den Umstand als uswels lupenreinen lehrmäfßigen Integrıtat des
Protestantısmus verstehen? Indiziert das Purifizierungspotential evangelischer lau-
benstreiheit und kirchlicher Liberalität? der macht Gegenteıl schonungslos of-
tenbar dass den evangelischen Kirchenleitungen 1Ur Mut und Entschlossenheit
mangelt der Irrlehre ıhren Reihen wırkungsvoll entgegenzutreten” der siınd Lehr-
beanstandungsverfahren dr überhaupt C1M untaugliches Miıttel Kampf Irrlehre
und Häresıie”? Jedenfalls boten SIC VOTL dem Abweg, den die Deutschen Christen C111-

schlugen keinerle1 Schutz Das Instrument des Lehrverfahrens MUSSTIE unbrauchbar
leiben solange Kirchenleitungen ıhrerseıits die Irrlehre reprasenterten und 11n rück-
wırkende Anwendung nach 945 hätte dem Selbstverstaändnıiıs des Instruments das nıcht

nachträglicher Bestrafung, sondern ZULF Abwehr aktuellen notorischen Lehrab-
weıichung geschaffen 151 wıdersprochen

W/1@e hoch INa  5 den C W  N Äntworten den Wahrheitsanteil auch 11-

schlagen Mag hoffen 151 allemal dass dabei zugleich das Vertrauen die treıe
Selbstdurchsetzungskraft des Evangeliums 11n ausschlaggebende Rolle spielt SO bhe-
ben die protestantıschen Kıirchen auch darın dem Erbe Martın Luthers verpflichtet der

bedrängter eıt den orthodoxen Eiferern neben ıhm zuriet Also n ÜrYCRE Q208 NT P 2-
nNe OTE ”Meer WE WIAN d UuUN iıch allen gewalt auff einen haüffen schmeltzen®*

WA 10 11+4 (2 Invocavıt Predigt 10 Marz
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fährt aber zugleich, gemäß dem nichtdisziplinarischen Charakter des Verfahrens, eine
möglichste Abmilderung der damit verbundenen persönlichen Folgen, etwa in Gestalt
von Ermessenszahlungen oder der Finanzierung einer zweiten Berufsausbildung.

Bedenkt man diese ausdifferenzierten kirchenrechtlichen Vorsichtsmaßnahmen, so
stellt sich unabweisbar die Frage, weshalb die evangelischen Kirchen in der Moderne ein
Lehrbeanstandungsverfahren nur derart selten eingeleitet und zum bitteren Ende ge-
führt haben – lediglich dreimal, wie sich gezeigt hat, innerhalb der letzten einhundert
Jahre. Soll man den Umstand als Ausweis einer lupenreinen lehrmäßigen Integrität des
Protestantismus verstehen? Indiziert er das Purifizierungspotential evangelischer Glau-
bensfreiheit und kirchlicher Liberalität? Oder macht er im Gegenteil schonungslos of-
fenbar, dass es den evangelischen Kirchenleitungen nur an Mut und Entschlossenheit
mangelt, der Irrlehre in ihren Reihen wirkungsvoll entgegenzutreten? Oder sind Lehr-
beanstandungsverfahren gar überhaupt ein untaugliches Mittel im Kampf gegen Irrlehre
und Häresie? Jedenfalls boten sie vor dem Abweg, den die Deutschen Christen ein-
schlugen, keinerlei Schutz: Das Instrument des Lehrverfahrens musste unbrauchbar
bleiben, solange Kirchenleitungen ihrerseits die Irrlehre repräsentierten, und eine rück-
wirkende Anwendung nach 1945 hätte dem Selbstverständnis des Instruments, das nicht
zu nachträglicher Bestrafung, sondern zur Abwehr einer aktuellen notorischen Lehrab-
weichung geschaffen ist, widersprochen.

Wie hoch man in den erwogenen Antworten den Wahrheitsanteil auch immer veran-
schlagen mag – zu hoffen ist allemal, dass dabei zugleich das Vertrauen in die freie
Selbstdurchsetzungskraft des Evangeliums eine ausschlaggebende Rolle spielt. So blie-
ben die protestantischen Kirchen auch darin dem Erbe Martin Luthers verpflichtet, der,
in bedrängter Zeit, den orthodoxen Eiferern neben ihm zurief: Also würckt got mit sei-
nem wort meer, wenn wan du und ich allen gewalt auff einen haüffen schmeltzen84.

84 WA 10, 3; 16, 11f. (2. Invocavit-Predigt, 10. März 1522).


